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VOM RICHTSSTAAT 
Von Dr. FRANZ DESORT, Wien 

Zum Rechtsstaatsbegriff 

Politiker, Philosophen ,und Journalisten gebrauchen in unseren 
Tagen in mannigfaltigem Zusammenhange das Wort Rechtsstaat 
,und deshalb scheint es angebracht, diesen Begriff näher zu betrachten. 

W-enn man nun die merkwürdig�ten Staatsverfassungen mit­einander •und mit ihnen die Meinungen der bewährtesten Philo­
sophen und Politiker vergleicht, so wundert man sich vielleicht
nicht mit Unrecht, eine Frag,e so wenig vollständig behandelt und so ungenau beantwortet zu finden, die ihrem Wesen nach dochzuerst die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen scheint - die 
Frage: Zu welchem Zweck ein Rechtsstaat hinarbeitet und wie 
er nun tatsächlich aussehen soll. , Bei dem Versuch, die se Fr.ag·e zu beantwO'rten, fällt zuerst 
auf, daß; wie das Wort Recht, so auch der Begriff "Rechts­
staat" m e h r d ,e •u t i g ist und im laufe der Geschichte sehr 
vielseitig ausgelegt wurde. • Jeder Staat - sei es der kleinste oder der mächtigste -
setzt, um als gesellschaftlicher Verband ein geordnetes Zusam­menleben von Mensche n z,u gewährleisten, drei Dinge voraus : 1. Eine bestimmte Organisation. 2. Es müss-en irgendwelch,e 

•
. Normen bestehen, nach denen sich das Leben im g·esellschaft­

lichen Verband bestimmt. Dabei ist es abzr nicht immer not· wendig, daß di·ese Normen schriftlich niedergelegt sind. Sie 
können vi,elmehr durch Gewohnheit bekannt sein. 3. Es muß
auch der Zweck bestimmt festgelegt sein, dem dieser organi·si,erte Verband di,enen soll. Und gerade in diesem Zweck liegt
die Unterscheidung der m e n s c h I i c h e n Gemeinschaft, denn 
er kann durch den Willen der Gemeinschaftsgli,eder festgelegt 
•und g-eändert werden. 

Auch ßi.enen, Ameisen •und andere mehr haben ihren „Staat" 
mit ,einer bestimmten, sehr hochstehenden Organisation, . Ge· wohnheiten, die ihr Zusammenleben bestimm-en und einen 
Zweck. Aber d:i,eser Zweck •unterscheidet sich dadurch, daßer durch die Natur bestimmt ist und von den Gemeinschafts­
gliedern nicht willkürlich geändert werden kann.

Wir sehen a.lso, daß in jedem Staat R,echtsnormen für das
Zusammenleben von grundlegender Vorauss,etzung si,nd und eine 
einfache etymologische Auslegung des Begriff.es Rechtsstaat nicht 
genügt, ,d,1 di,e Bedeutung der Worte „Recht" und „Staat" 
•und die Beziehungen ,dieser Bedeutungen zueinander so vi.el­
seitig sind, daß aus deir bloßen Zusammensetzung dieser Worte 
noch kein bestimmter Begriff entsteht. 

Anderseiits hat jede staa·osrechtswissenschaftliche Richtung 
der Geschichte, sofern sie überhaupt einen Rechtss:ta<1tsbegriff
ausg,ebildet hat, den Staat i.hrer Wohl als Rechtsstaat bezeichnet. Diese Begriffsbestimmung des Rechtsstaates ist jedoch, wenn auch. meist unbewußt, <1n einem politischen Werturteil ausgerichtet.�it dem Wechsel di·eses Werturteiles je nach W.eltanschauung -��d politischer Grundeinstellung wechselt dann auch die Be· griffsbestimmung des Rechtsstaa·t:es.

Es g,enügt aber nicht, jede willkürliche Verbindung von 
Recht und Staat als Rechtsstaat erscheinen zu lassen, sondern 
,nur eine bestimmte Beschaffenheit des Rechts, als auch· des
Staates sind g,eeignet, um den Staat zum Rechtsstaat zu machen. Denn wenn jeder Staat, der mit dem Recht verbunden ist, 
Rechtssta.at wär-e, d,mn wäre jeder Staat in der Geschichte ohne 
Rücksicht auf sei,nen Inhalt als Rechtsstaat zu bezeichnen, weil 
ohne Rechtsordnung ein geordnetes Zusammenleben von Men­schen im Sta<1tsv,erband mit Aussicht auf Dauer ,nicht ange· 
nommen wer-den kann. 

Dcl aber •!)Ur Staaten bestimmter Eigenschaften als Rechts­st<1aten anerkannt we�den, muß das Rec·ht dieser Staaten auch 
einen bestimmten Inhalt aufweisen. D ieser Inhalt des Rechts­staa.tes ist aber -i<m laufe der Geschichte nicht gleich geblieben, 
sondern er hat sich iin der W,eise geänk:lert, daß •er dem je-wei l+gen Ideal von Recht und $taat entspricht. '

So 'hat der ursprüngliche, liberale Rechtsstaat oder Rechts� bewa'hrungsstaat zum Unterschied vom Wohlfahrtsstaat seinen
Zweck a 11 e i n da-ri,n erblickt, dds Verhalten der Sta<1tsbü-rger 
durch ei·ne Rechesordntmg z·u 111egel.n u,nd für dienen Durch.­setz·ung zu s0rgen, ohne positiv für di,e Hebung von Wohl� fohrt ,und Kultur zu wirken. Rechtss·taat i,n di,esem Sinne wdr 
der <1ltgermanisc·he und der mittilal·terlich-germanische Staat im 
Gegensatz zum Verwaltungs- oder Poliz·eistaat des 11. und 
18. Jahrhunderts, der eine 'llmf.assende Täfigkeit auf dem Ge-

biete der inneren Verwaltung (Kultur- und Wirtschaftspflege) 
entfaltete. 

Unter Rechtsstaat versteht man ferner ein Staatswesen, wel-
ches diejenigen Rechtsgr-undsätze beobachtet, die man als zum 
Wesen der modernen Rechtskultur gehörig betrachtet. 
1 Schließlich wird als modernste Bezeichnung der �egriff 
Rechtsstaat für einen Staat mit r,echtlicher Gebundenh�,t d�r 
Staatsgewalt in Anspruch genommen. Die Macht w ird in 
di,esem Staat nicht willkürlich, sondern nach Rechtsgrund­
sätz-en ausgeübt. Für einen solchen Staat wird vielfach auch der 
Ausdruck Rechtsg,ebundenheitsstaa.t v -erwendet. . 

b Im unumschränkten Polizeistaat der Neu_ze1t w�rde a er 
nach dem Vorbild des römischen Weltreiches d,e Sta.ats­
gewalt von der bisherigen Unterstellung �nter d1.e �echtsordnu,?g 
<tJnd die Gerichtsbarkeit befr-eit (vgl. ,,Pnnceps leg,bus �
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Erst 'Unter dem Einfluß der Naturrechtsschule und des L1 era Is­
mus erfolgte im 19. Jahrhundert die _Rückkehr zum R:chts­
st<1atsged<1nken. Durch Aufstellung von Menschen- ?der Burger­
rechten suchte man zugunsten der Untertanen .. e,n s t a a � 5 •
f r e i e s Gebiet abzugrenzen, in das der Staat uberha':pt _nicht 
oder doch . .nur auf Grnnd formellgeset7licher Ermacht_1gun�
sollte eingreifen dürfen. Vor allem -wurden 1m Wiesge der E1nz,el­
gesetzgebung die richterlich,en Zw.ang_sbefugn(�se, wie V,erhtung, 
Haussuchung und Besch,lagnahme, ,e1ng-e50ra�kt . und dur __ . -�­
setzliche Reg,elung der Einrichtung, Zustand1gke1t und Ta_'.
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. Der Glaube an· diese Idee war vorhanden und ihm gaben 
Dichter, Denker 11nd R

_e
dner bei v-erschi,edenen Gelegenheiten 

gerne Ausdruck. Heraklit zum Beispi,ef 'hat in einem erhaltenen 
Fragm:_nt gesc ·�rieben, daß „das Volk 'Um seine Gesetze kämp­
f.en mus�e,. w1.e um„ seine Stadtmauern." In Platons Dialog Pro­
t<1goras he ißt es : Der Staat zwingt seine Bürger nach den 
�es_etze� Zl! regieren und sich regieren zu la,sse�." Deutlich 
1st 1� d1,esen Worten ausgedrückt, daß auch die Regi-erenden 
an die Gesetz-e gebunden sind. 

,Wenn man auch einwenden muß, daß Platons Stellung zum 
R,ec�'.sstaatsgedanken im Sinne einer unbedingten Herrschaft des 
pos1t1v,en Rechts v-erschi-edene Wandlungen durchgemacht hat 
so kehrt er doch zuletzt wieder zum Gesetzesstaat zurück'. 
Platons Ged�nke, _ daß die in den Gesetzen enthaltene Ver­
nunft der e1gent l1che Herrscher im Staate sein solle wird 
dann �on Aristoteles übernommen und von ihm weiteren�ickelt. 

Aristoteles i-st der Ansicht, daß es wohl besser sei wenn 
anstatt der Menschen, "deren Seele doch immer d;n An­
wandlungen 9er Leidenschaften und Affekte ausgesetzt sei" das 
Gesetz zum Herrscher gemacht wird. Als Voraussetzung fü� d:e 
!:f�rrs�haft der Ge�;tze fordert Aristotel-es aber, daß die Gesetze 

��cht1ge G�s�tz,e_ .. sind. Wi,e die Gesetze beschaffen sein 
muss_en, um richt ig zu sei,n, liegt in der Verfassung des Staa·tes 
begr�ndet. Sie müssen j-edenf,c1lls der Verfassung entspr,eche�. 

Eine besonder.e Prägung erfährt d ie Idee des Gesetzes­
sta,c1te_s bei den alten Griechen im Zusammenhang mit der 
Ausbildung der demokratischen Verfassung. In ihr sollen di-e 
Gesetze schon deshalb die Herrschaft besitzen, weil si-e vom 
\-'.�lke beschlo�sen werden. Si-e beruhen auf einem Vertrag der 
Burger und kennen deshalb unbedingten Gehorsam fordern. .. 

Der Rechtsstaatsgedanke zur Zeit des deutschen klassischen 
Idealismus 

Obwohl das Wort "Rechtssta.at" in der Literatur zum ersten 
Mal von Robert von Mo'hl in verschiedenen Schriften beson­
ders am Beginn seiner "Polizeiwissenschaft" ,und in de� Litera­
tur der Sta,c1.tswissenschant gebraucht wird, und der bekannte 
Staatsrechtslehrer Lorenz von Stein hervorhebt daß das Wort 
,und der Begriff des Rechtsstaates spez<ifisch �:k·u'l!sch. sei hat 
schon lange vor 'ihnen der unvergängliche Philosoph lmm�nuel 
Kant die Idee ei.nes Rechtstaaites entworfen. 

Der Staat ist nach Kanrt "die Verei'nigung einer Menge von 
0enschen unter Rechtsgesetzen". Er, der Sta,c1t, soll das Neben­
einanderleben der Menschen garanti,er-en und hat daher nur daS' 
Recht zu verwirklichen, jeder Wohlf,c1hrtspfleg e jedoch zu ent­
sage.n. 

. Kant sie.ht _ im Staat eine Gemeinschaft gleicher, freier, sitt­
licher P-ersonlichkei,ten ,unter der Herrscha� von Rech1tsgesetzen. 
Der Sta,at geh t, seiner Auffassung nach, aus einem V,er�rag her­
vor, durch welchen sich di,e Ei,nzelmenschen nur insofern ihrer 
Freiheit entäußern, als es die Fr-eiheit ihrer Mi1tmenschen unver', 
meidlich macht. 

Ist nacli Kant der Staat al so nichts anderes als eine "Ver­
e_inigung von Mensohen unber Rec'htsgesetz,en", so erschöp� 
sich der Sinn di,eser Rec'htsgesetz-e darin, das Zusammenleben 
der Menschen sicher2ousteHen. Deshalb ist der dem Stddt 
in allen seinen Erschei1nungsformen innewohneinde Zwang nur 
a-ls Maßnahme zur Sicherung der Freiheit gerechtfertigt. 

'Kants Idee des Reohtsstaa-bes ist um so bemerkenswerter, als 
Kant sich hier in vollem Geg.ensatz zu seiner Umwelt, dem 

damals 'herrschenden Poli21eistaat, beHndet, wie überhaupt der 
Redhtsstaatsgedonke des klassischen deu1tschen Idealismus ge­
sohichtlich gesehen die Rea-ktion gegen d en deutschen Poliz-ei­
sta<1 t da rste l tt. 

Das Neue war, im Verglceich zur Staatsauffassung des 
Poliz-eistaates, eir1e r,c1dlikale Besdhränkung des Staa•tszweckes, 
v -erbunden mit einer völligen W,ertv,ersdh-iebung vom Staa•t zum 

Redht, als dem �dnZJigen sittlic'h erlaubten Zweck des Staates. 
Ae'hnlich wi-e Kant, entwickeln Fri-edrich von Sch-ilfer, Johann 

Gottlieb Fichte ,und Wilhelm von Humboldt ihre Ideen eines 

Rechtsstaates. Sie zu behandeln, würde den Rahmen dieses Auf­
satz-es sp renge-n. 

Die Rec'htsstaatsidee im konstitutio·nellen Staat

Mit dem Eintrjll!b des modernen Verfassungsstaates in die 

Geschichte wurde 'v'On diesem das ldea-1 eines Rechtsstaabes.
aus der Zeit des klassischen ldeali,smus übernommen u.nd gleich­
zeitig der Versuch gemacht, di,eses politische Ideal. zu ver­
wirklichen. Dadurch erfuhr jedoch der Inhalt d'es Rechts'slraats-: 
begriffes des klassischen Idealismus eine wesentliche Aenderung. 

Als Wesensmerkma,I des Rechtssta<1tes dieser Epoche wur­
den die Einrichtungen der konstitutionellen Mon.archi,e anges,ehen
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. 0� ,nun aber_ von der Rec�tssta?tsidee der Staatszweck aJf d1-e Friede;nsbewahrung der fr.e1en Einzelmenschen einge h ·· k oder di-e rechtliche Bindung des· Staates erhöht wird :
c 

h
a

b 
t, 

doch _beide modern _en G�stalt�n . des deutschen R�ch�s-st:-at�� 
den einen Zweck, 01ne großtmogli�e Fr.eistellung des einz 1 
gegenüber dem Staa,t zu gewährleisten. 

e nen 

Um di•e rechtliche Bindung des Staates zu sichern s�ll • m�n !1un für . die obrigkeitliche, Verwa.ltung des Staa(es Er� 
macht 1gungen 1n Gewtz-esform auf. D<ldurch wird aber nun d 
Grundsatz der Rechtmäßigkeit zum Grundsatz der Gesetzmäßr 
keit von Sta.atshandlungen, die i.n Leben, Fr-eiheit oder Eigentu� 
eingreifen. Der Rech'tsstaa:t •erfährt dadurch den Bedeutu.ngs­
w,c1ndel zum G e s e; t z e s s t a a t. Durch die Gesetzesform 
'h�t ,nun der Staatsbürg ,er die Möglichkeit, die Handlungen der 
Sta,atsorgane vorauszusehen, er hat also mittelbar,en Einfluß au� 
den lnha-lt der Eingriffe< in seine Fr.eiheitssphär,e ,erlangt. 

Die Bindung an die Gesetzesform bedeutd jedoch bei der 
besonderen Art des Weges der Gesetzgebung im konstitutio­
nellen Staat die Bindung des Staatshandelns an den Willen des 
Volk,es, der durch die Entscheidungen der Volksvertretung 

ku.ndgetan wird. Die Kontrolle der Eirihallflung der Rechtsschra.n­
ken wurde nun durch die Einrichtung der Verfassu1ngs- 'Und 

Verwaltungsg ,erichtsbarkeit gewährleistet. So ist es zu verstehen 
d,iß die beiden Gerichtshöfe öHentlichen R,ec'h'ts ebenfalls al'� 
W€sensmerkmale des Rechtsstaabes angesehen werden. 

Hervorzu'heben ist, daß sich in di-esem Rechtsstaatsbegriff 
die liberale Idee des klassischen Idealismus mit der demo­
kratischen des nun ,aufsteigenden konsfüutionellen V,erfassungs­
staates vereinigt. 

Ein großer Fortschritt des modernen Verfassungsstaates liegt 
Foerner in der. \/,era.nkerung von fr.eiheitsrechteri in der \/,erfas­
sung. Sie war so wesentlich, daß man geneigt wiar, ihr Vor­
handensein als bedeutendes Wesensmerkmal des Rechtsstaates 
anzusehen. (Fortsetzung folgt) 

DIE JlaminenkalallltJ-fLhe AM ARLBERG

Von Gend.-Oberstleutnant FRIEDRICH HANL, Land�darmeriekommandant für Vor.arlberg

Lmgen am Arlberg, 1210 Meter hoch am Westportal des 
12 Kilometer langen Arlbergtunnels auf der Vorarlberger Seite ge­
legen, war am 22. Dez,ember der Schauplatz einer furchtbaren 

Lawinenkatastrophe, wi·e si,e der Arlberg bisher noch nie erlebt 
hat . 

Mitte Dezember beginnt am Arfberg alljährlich die Winter­
saison, di,e bis gegen Ende April dauert. Langen am Arföerg 

ist Schnellzugstation und Ausgangspunkt für alle jene Winter­
sporbgäste, di,e ihren Urlaub in Stuben, Zürs, Lech oder auch 
Warfh v,erbringen wollen. Ma.n erreicht di.ese Wintersport­
plätze ab Langen über die Arlberg- ,und Flexenstraße. Letztere 

zweigt bei der Alpe Rauz von der Arlbergstraße ab und führt, 
durch zahlreiche Tunnels und Galeri•en geschützt, über den 
1784 Meter hohen Flex,enpaß nach Zürs und weiter nach Lech. 
Die Bundesstraßenverwa-ltung hält diese S'traßenzüg.e während' 
der ganzen Wintersaison durch Einsatz der modernsten Schnee­
räumungsgeräte so weit als möglich off-en, so daß man mit Fahr­
zeugen aller Art auf bequeme W-eise in dieses Winterparadies 
gelangen kann. Die österreichische Bundespost führt fahrplan-
mäßige Omnibusse von Lang-en bis Lech und zurück. 

Nachdem am Sonntag, dem 21. Dezember, zwei kleine 
Schneerutsche zwischen Langen und Stuben .ni-edergegangen 

Avaren, wurde vorsorglich di,e Straße zwischen Klösterle und 

�ürs wegen möglicher Lawinengefahr für den gesamten Verkehr 
g ,esperrt. Am Vormittag des 22. Dezember entschloß sich di,e 

. hierfür eingesetzte Lawinenkommission, die Sperre wi,eder auf­
z,uheben und es wickdte sich dann ab 11.15 Uhr der sehr rege 
einsetzende Fahrzeugverkehr reibungslos ab. 

Am . Bahnhof i-n Langen stand ,um 16.10 Uhr der fahrpla:n­
mäßige Postomnibus nach Lech abfahr'bereit. Er war mit 34 P,er­
sonen, durchwegs ausländischen Wintersportgästen, di,e .nach 

Zürs 11nd Lech wollten, voll besetzt. Es war -ein sogenannter Glas­
dachwagen mit Schi,ebedach und 25 Sitzplätzen. Kurz vor 
der Abfahrt mußte der Wa,gen.führer feststellen, daß ein Reifen 
keine Luft hatte. Der Reif,en wurde ausg,ew:echsel·t. Di-ese V,er­
zögerung in der fahrplanmäßigen Abfahrt sollte so verhängnis-
volle Folgen haben. . 
• Der Omnibus ging somit verspätet kurz vor 17 Uhr von 
Langen ab. W,e,nige Meter vor ihm f.uhr ei:n Paketwagen der 
Post, hinter dem Omnibus kam noch -ei<n Taxi. Es w.ar bereits 

Dämmerung und herrschte Schneefoll bei minus 6 Graid. 
Etwa 800 Meter oberha-16 der Ortschaft Lang-en bei Kote 

1273 wechselt die Arlbergstraße von der westlichem Bergseibe 
über die erste Alf.einzbrücke auf di-e ostwärtl_ge BergAanke hin­
über. In dem Augenblick nun, als der Omnibus diese kleine 
Brücke pi:fuhr, ging von dem steilen ostseitig gelegenen Felse.n 

des 2383 Meter hohen BlisadonakopFes im sogenannten Bielo­
fost eine Neuschneelawi,ne .nie-der. Sie w1ir gar nicht über­
mäßig groß un.d v-erschüttete nur ein kurzes Straßenstück kaum 

1.20 Meter hoch. Aber der Luftdruck, der ihr vorausging, war 
derart heftig, daß der Omnibus von der Straße weggedrückt 
und .samt dem hölzernen Brückengeländer in das 6 bis 8 Meter 
tiefer gelegene Bachbett der Alfenz hinabgeschfeudert wurde. 
Der Postomnibus überschlug sich seitlich und fiel auf das Dach, 
so daß die Insassen beim Auffallen mit dem Kopf nach unten 

zu l,i,eg-en kamen. Während des Sturzies ha.tte si-ch z,vd
em 

das Schi-ebed<1ch -etw,a,s geöffnet, so daß a ;uch Law•i1nenschne-e 
in das Innere des Fahrzeuges gelangte. 

Obwohl die ersten Helfer rasch zur Stelle wa,ren und die 

Rettungsarbeiten wenige Minuten na.ch dem Unf,c1II einsetzten,

konnten 20 Insassen des Omnibusses nur mehr als Leichen ge­

borgen werden. W!ei:tere drei Personen sind bald na .ch ihrer 

Rettung gestorben. Vi·er Personen wurden schw,er verletzt auf 

raschestem Wege in die Spitäler nach Bludenz und Valduna ge­

schafft. Weitere sechs Personen, darunter auch der Wag-enlenker, 

kamen mit leichteren Verl.etz-ung-en da.von. In der N�cht z_um 

24. Dezember stdrb ei.ner der vier Schw.er'v'erletzt.en 1m Sp1ta.l

in V,alduna. 
Der i'm Bachbett liegende Omnibus hatbe das W,asser der 

Alfenz aufgestaut und di-eses drang dann in das Innere des Fahr­

zeuges ein. Nur so ist es zu verstehen, daß di,e meisten der Ver­

unglückten den Tod durah Ertri·nke,n gefunden haben. 

Der vorausf�hrende Paketwagen wurde lediglich an di,e 

rechte Schneewand der Straße gedrückt, blieb ,ansonsten •..in­

besohädi·gt und auch der F,ahr,er ,erl'itt keinerlei Verletzungen. 

Das hinter c;lem Omnibus nachkommende Taxi wurde von der 

Lawine noch -erf,:1,ßt, über die Straße geschoben und kol lerte 

über den Abhang bis zum Bachbett der Alfenz,_ doch_ konnten 

sich Fahrer und F,c1hrgast ,unverletzt wlbst befreien. S1,e waren 

auch als erste an der Unfallstelle. 
Ueber diesen Unfall erstattebe der Gendarmerieposten Lan­

gen am Arlberg, .ndchdem sich sel?stvers'tändlich alle Beami�� 

dieses Postens vorerst r.estlos beim Retten und Bergen 

tätigt hatten, um 18.30 Uhr des 22. Dezember einen erst�n 

Tatsachenbericht telephonisch an die Bezirkshauptmann�chaft in 

Bludenz. Bezirkshaup�mann Dr. _Längle, d:�r . di,esen tnc��
f:ll:: 

gegennahm, begab sich daraufhin unverzugl1ch an en 

ort. d h • · A f 
Der Gendarmerie obldg inun vor allem _ie sc wierige u · 

gabe der ldentiPizierung der Toten; auch die restlose Bergu".191 

des Gepäcks der Verunglückten -erfolgte in mühevoller und teils 

Ansicht des verunglildit•n Postomni­

busses im Bachbett der Allen<. 

Links, Teil• des mitgerissenen Holt­

gellinders der Brücke. 

Photo: Spang, Bregenz 
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DIE ALFENZBRUCl<E 

Redits vorne der abgestürzte Postomnibus, links das gleid,falls 
verunglüd<te Taxi. Photo: Spans, Bregenz 

gefährlicher Arbeit durch Gendarmeri,e,beamte. Bei vielen, vor 
allem bei den weibHchen Leichen, wunden keine Ausweispa­
pi-ere gefunden, w.e'i.l sich diese zum'eist in H<1ndtdschen oder 
im sonstigen Reisegepäck der Verunglückten befanden und man 
e�?t feststellen mußte, wem dieses oder jenes Gepäckstück ge­
horte. Nur wenige Koff.er waren mit Namenszetteln versehen. 
D_ennoch gelang nach gewissenhafter Klei,narbeit die Identifi­
zierung aJler Toten sowi,e dtte Berg,ung uind Sichtu1ng des g.e .­
samten Gepäcks bis zum Abend des 23. Dez-em'ber. Um die 
Personenfestst-ellung der britischen Staatsangehörigen hat sich der 
englisc'h_e Konsul aus Innsbruck, Mr. Pu'lkin, ganz besonders 
erfolgr,e1ch bemüht. 

Namen und P,ersonaldaten der Toten wurden im Wege des 
Landesgendarmeriekommandos laufend dem Bundesministerium für 
Inner-es bekanntgegeben, von WIO aus über das Außenamt u,ndi· 
die zuständigen ausländischen V,ertnetungsbehörden die V,er­
ständigung der Angehörigen ,erfolgte. 

Die lange Liste der Toten -enthätt 24 Nam,en. Unter ihnen 
befinden sich zwölf Engländer, vier HoMänder, drei Deutsche, 
drei Franzosen und zwei Belgier. Sie alle wurden vorerst in die 
Theresi-enkapelle von Langen gebracht und nach beendeter lden­
tifizi,er-ung in einem Kl<1ssenz-immer des Lmgener Schulhaus-es 
aufg.ebahrt. Am 24. Dezember nachmittags fand dort di,e lei,er­
liche Einsegnung der Oprer dieser furchtbaren Katastrophe vor

einer großen Trauergemeinde statt. 
Wenn irgend -etw<1s passiert, wird zum-eist die Frage, _ob je­

manden ein Verschulden trifft und wer all,enf.aMs dafür ver­
antwortlich g,emacht werden kann, aufgeworf<en. Leider ist man 
oft sehr rasch mit voreiligen Urt:eilen bei der Hand. 

Auch ,rnläßlich der Lawinenk<1tastrophe bei Langen am Arl-
berg wurde die Frage nach der Verantwortung gestellt. 

Auf Grund der in den verg<1ngenen Wintern gem<1chten Er­
fahrungen wurden alle verontwortlichen Organe und Funktionäre 

darouf oufmerksdm gemdcht, daß die Sperrung der. in fr3ge 
stehenden Straßenstrecken bei drohender Gefohr unbedingt recht­
zeitig anzuord_nen sei. Sonderi:nt:eressen sind auf keinen Fall zu 
berücksichti,gen, da die zum Schutze v,on Menschenleben zu er­
greifenden Maßnahmen ollen Privatinter,essen vorangehen. 

Und wie war nun die Situation am Unglückstag? 
An den Vortagen gab es keine nennenswerten Schneefälle, 

sie m<1chten insgesamt höch9t:ens 15 bis 20 cm aus. Mit den 
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Niederschlägen trat auch Erwärmung ein, wobei sich die Schnee• decke �etzt�. Bei diesen Schnee- und W,et:terverhältnissen gin­gen, wie _einga�gs bereits erwähnt, Sonntag, den 21. Dezem­ber, zwei kleine Schneerutsche auf der Straße zwischen �?ngen . und Stuben nieder. Die Sperr-e der Stroße ·wurde ver­fugt, die Freimachung des verlegten Straßenstückes veranlaßt. 
.. Als da_ nn gegen Abend desselben _Tages eine merkliche Ab­kuhlung •e1ntr.at und die Temperatur schließlich bis auf 6 Grad unte: Null gesu1nken war, in der Zwischenz,eit ouch keine Law1_ne_n od:r Schneerutsche -erfolgten, konnte mi<t großer Wafir­

sche1nhch�-e1c _ _  <l_ngeno�men werden, daß der geringe Neu­
schnee die not1ge �1ndung mit der alten Unterlage gefunden hatte u�d somit eine aku·t:e Lawinengdahr nicht mehr be­st,rnd .. D_1e Aufhebung der Straßensperr-e wur.de daher von der Ko��1ss1on am Montag, den 22. Dezember, vormittags 11 Uhr verfugt. 1 

. Wenn dennoch um 17 Uhr desselben Tages eine Lawine ab­ging, konnt� man das nach menschlichem Ermessen nicht vor-aussehen. Sie war und bl+eb die ,einzige im ganzen B · h diesem Unglückstag. ere ic an 
„ Die :unmi,�telbare Ursache, die zur Au:slösung der Lawine fuhrte, 1_st nicht bekannt. Vi.eHeichlt la.g an der Abbruchstelle �ehr Tr_1ebschnee, als man vermuten konnte. Brach irgendwo

eine Wa _chte lo?, war es Wild, das den Anstoß hi'ierzu gab? Man weiß es nicht. · · 
_ Die Ldwi�e ging in großer Höhe ob, führte über sehr steiles F-elsgelande durch den Bielofogt-Tobel und erreicht d· Arlbergstraße genau bei der ersten Alf.enzbrücke • D·ie La 

e _ ie 

b h · t f··h 2 K'I · w1nen-a n 1s unge _a r I ometer lang, daraus erklärt sich duch, daß _tr-o_tz geringer Neu _schne�lage _ _  immerhin Schneemassen 6. zu �inein�alb Met�r Hohe m1tgefuhrt und -ein überaus stark• Lawinenwind entwickelt _ werden konnte. Die Lawine ist als L o c k e r  s c h n -e -e -Lawine anzusprechen. 
Eine unglückselige Verkettung von Umständen und z f"II h:?ben zu dies�r furchtbaren Lawinenkatastrophe geführt,

u 
hi -e

e

r� fur Verantwortliche zur Verantwortung zi,ehen zu wolle ·· V ,ermessenheit. n, war-e 

DER KNIEFALLIG BITTENDE

<V� 
Von ALOIS HAUBNER, Pottendorf, Niederösteneich

Trotz ä�ßerst gewissenhafter Schulung durch die Führung der Gendarmene hat schon mancher J·unge und noch nicht , h G d . . ganz err.a rene en armeriebeam'te sein Leben lassen müssen oder m_indest
, 
schwe _re Ve_rle'.zungen davongetragen, und nur, weil 

z
.�; 

einen Au-genbl.1ck M11tle1d hatte oder die immer notwendige V 
si eht außer acht li-eß. or-

. Ein F<1H, welcher sich schon vor über zwanzig Jahren •me1 _nem Orte zugetragen hat, gibt mir Anlaß, darüber zu berichten. 
Ein Gewa,ltverbrecher namens W:, welcher schon viele Un­

taten a,uf dem Kerbholz hatbe, wurde von allen GendarmeTie­
po$ten der Um�ung schon lange gesucht und ma ·n �onnt-e
seiner nicht habhaft werden, dbwohl immer wi,eder v.ertrauliche 
Mitteilungen über den Aufenthaltsort -einliden. Eines Tages nun 
erhielt ein junger, ,erst neu in P. ,eiingewi-esener Gendarmerie­
beamter die Mitteilung, daß sich W. im Hau9e des N. aufhalte 
Nachdem sich der Beamte allein am P-osten aufhi•elt bzw, Dienst 
machte, hint-edi,eß er ei•ne kurze Mitteilung und begab sich 
rasch an die angegebene Stelle. Tatsäch�ich war W. dortselbst an­
wesend. Der Gendarmeriebeamte sprach sofort _ _  d_ie Verhaftung 
a,us. W. zeigte sich nicht im geringsten gewo,lt-tat1g. Im Ge-gen­
teil, er kni,et-e sich ,nieder und hob bitbend berde Hände empor 
Der B�amte, der nur einen AugenbHck über den als sewa•lttätis 
beschriebenen Verbr,echer erstaunt war, war noch nicht einen 

Schritt von dem bitt-enden Verbrecher zurückgetreten - und das 
Unglück Wdr schon geschehen. Mit einem raschen Ruck foßte 

der Verbrecher die Füße des Beamten und schon lag dieser 
rücklings am ßqden und das Gewe'hr flog i,n großem Bose -n 
durch das Zimm'er. Ein Fußtritt des Verbrechers auf den Kopf 
des Beamten machte di-esen besinnungslos und damit kampf­
unfähig. Zum Glück war eine Streife inzwischen am Gendar­
meri·eposten gewesen, hatte di,e Mitteilung gelesen und sich so­
f.ort an den angegebenen Ort begeben, wo ihr W, d;irekt in die 
Hände lief und unschädlich gemacht werden konnte. 

.Gemitter unil Bli13f chöilen 
Von Pr-ofessor Dr. H. F. SCHWENKHAGEN, Wuppertal-Vohwinkel, Deutschland 

In der Regel glaubt jeder zu wissen, was -ein Blitz sei, und 
wie er wirkt. Leider sind die Entscheidungen darüber durchaus 

nicht immer richtig. Ich werde Sie vielleicht mit den Feststellungen 
ein wenig schockieren, daß der Blitz 

1. keine Hochfrequenzentladung ist, 
2. kein Durchschlag von der Wolke zur Erde ist,· 
3. nicht das Grundwasser sucht, 
4. nicht immer in die höchsten Punkte einschlägt, 
5. sich nicht scheut, um die Ecke zu gehen. 
Das ist nur eine kleine Blütenlese von Erkenntnissen über den , 

Blitz, die im Gegensatz zur landläufigen Meinung stehen. Man 
könnte noch lange so ähnlich f.ortfahren. Unsere neuen Erkennt­
nisse vom Blitz und Blitzschutz sind allerdings noch nicht allzu 
alt. Sie gründen sich im wesentlichen auf die Untersuchungen, die 

· im Jahre 1925 durch die Stµdiengesellschqft für Höchstspannungs­
anlagen in Deutschland begonnen wurden, und deren Ergebnisse
in den vergangenen Jahrzehnten in der ganzen Welt bestätigt 
und ergänzt worden sind. Aus ihnen ergibt sich folgendes Bild 
über die Natur des Blitz-es: 

in der Luft herum angehäufte, in den meisten Fällen negative 
elektrische Ladung in einem starken, kurzdauernden Stromstoß 
nach der Erde _ abgeführt, dessen zeitlichen Verlauf Bild 2 zeigt. 
Der Strom steigt sehr schnell zu einem Maximum an das von 
einigen 10CXJ Ampere bis zu 250.0CXJ Ampere in den 
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seltensten 
FäUen betragen kann, um dann sehr schnell, etwa im Zeitraum 
einer z-ehntausendst-el Sekunde wieder auf Null abzusinken. In 
vielen. F?.llen folgen �iner -ersten Teilentladung eines Blitzsc:hl:age:s 
in Ze1traumen von einer zehntel bis einer halben Sekunde wei­
tere Teilentladungen in oft großer Zahl, so daß die Gesamtdauer 
des Blitzschlages bis zu einer Sekunde betra_gen lcann. Die ein­
zelnen Einsch,lagspunkte können dabei weit auseinander liegen. 

Gelegentlich foJgt der stromstark-en und sehr kurzzeitigen 
Hauptentladung ein länger dau,ernder Nachstrom von der Größen­
o_rdnung 50 bis 100 Ampere. Trotz der hohen Leistungen, die 
sich aus der großen Stromstärke im Hauptblitzschlag und der 

Der Blitz entsteht in der Gewitterwolke ohne Zusammenhang 
.ArJ;it irgendwelchen Vorgängen an der Erdoberfläche dort, wo 
w;:iie Voraussetzunge�. fü� di•e Entstehung -eines großen elektrischen 

· Feldes besonders gunst1g sind. Dieser Punkt der Blitzentstehung 
liegt meistens einige Kilometer hoch über der Erddberfläche. Von 
dort aus wächst der Blitz als sogenannte Gleitentladung in Ruck­
stufen von 20 bis 200 m Länge stoßweise .nach oben und unten 
v-or. Er kann dabei vor Erreichen der Erdoberfläche bereits er­
löschen. Erreicht der Blitzkanal, der in der Regel negative elek­
trische Ladung enthält, 'die Nähe der Erdoberfläche, so wachsen 
ihm von gut geerdeten, insbesondere von hoch -gelegenen Punkten 
aus, Fangentladungen entgegen. Wenn diese den vorwachsenden 
Blitzkopf erreichen, so schlägt der Blitz in diese hohen Objekte 
ein. Erreichen die Fangentladungen· aber den Blitzkopf nicht 
rechtzeitig, so schlägt er zur Erde durch und 'kann dann au·ch
unmittelbar neben hochgelegenen Teilen -einschlagen. Ein Ab­
leiter hat also niemals einen völlig sicheren "Schutzraum" um 
sich herum, obwohl er natürlich einen Teil der Entladungen auf 

. sich zieht, di,e bei -ebenem Gelände in seiner Nachbarschaft ein­
schlagen würden. Der vielfach gewundene W,eg des Blitzkanals 
zur Erde ist dabei wesentlich bestimmt durch zufällige elektrische

Ladungen im Raum zwischen Wolke und Erde. Durch Erhebun­
gen an der Erdoberfläche, durch Spitzen auf Blitzableitern oder 
dergleichen wird -er in _ _  kei�er Weise beeinflußt. Bi'ld 1 zeigt einen 
charakteristischen Fall fur einen Einschlag unmittelbar neben hoch­
gelegenen und guten Blitzableitern in einen sehr viel tiefer liegen­
den Punkt. 

• 

-
-
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Bild 1: Benadibarte Blitzableiter geben keinen 100 Prozent sicheren „Sdiutzraum". 

Erst nachdem der mit einer mittleren Geschwindigkeit von 
ei_nigen 100 km/sec aus der Wolke heruntergestoßene Blitzkopf 
d _1e Erde oder eine Fangentladung erreicht hat, setzt der Vorgang 
ein, den wir gewöhnlich als "Blitz" bezeichnen. Von unten nach 
oben fortschreitend, wird dabei die um den Weg des Blitzkopfes 
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Bild 2: Typus des zeitlichen Verlaufes der Blitz­
stromstärke 
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Spannung in der Wolke, die bis zu einer Größenordnung von 
Milliarden Volt ansteigen kann, rec:hnerisd1 -ergeben, ist der ge­
samte Arbeitsinhalt ei.nes Blitzschlages in Kilowattstunden ausge­
drückt so gering, daß er zum Selbstkostenpreis -eines Elektrizitäts­
werkes nur wenige hundert D-Mark kosten würde. Eine Aus­
nutzung der Blitz-energie für technische Zwecke ist pamit ausge-
schloss·en. 

Die Höhe der Leistungen erklärt jedoch die starken Schaden-
. wirkungen, die der Blitzschlag an seinem Einschl.agspunkt hervor­

rufen kann. Für die Aufg<1be des Kriminalisten ist es dabei wohll 
besonders wichtig, darauf hinzuweisen, daß die einzelnen 
Teilentladungen eines Blitzschlages innerhalb einer Sekunde 

räumlich sehr weit entfernte Punkbe treff.en können. Ein nach­
gewiesener Blitzeinschlag in -einiger Entfernung von -einer Brand­
stelle ist somit kein Gegenbeweis dafür, daß nicht auch an der 
Brandstelle selbst -ein echter Blitzschlag stattgefunden haben kann. 
Auch können schon durdi die Verwehung eines Blitzkanals durch 
den Wind innerhalb einer Sekunde gleichz-eitig Zündungen an 
verschiedenen Stellen eines Bauwerkes oder einer Häusergruppe 

durchaus vorkommen. Sie dürfon nicht von vornher-ein als Beweis 

für eine vorsätzliche Brandstiftung bewertet werden. . 
Abgesehen v,on -einer will�ü_rlich�n ?r•euung der Bl1tzschlags­

punkte, über die man kein�rle1. phys1k<1lische Voraussagen machen 

kann, gehorcht der Blitz als Gle1chstroms1:Dß ab�: genau bekannten 

physikalischen Gesetzen. Deren Kenntn_1s �rmogl1cht es, zu er­

kennen, ob es sich um einen echten Blitzeinschl�g handelt, oder 

ob andere Ursachen für den Schaden vera�twortl1ch .�emacht„wer-

d k.. 
en oder müssen den man dem Blitz zuschreiben mochte. 
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L b t · m·1t gleich starken und gleich kurzen Stromentladun-
a or.:i orium 

eh d eh, künstlich hervorgebra t wer- en. 
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D' am meisten bekannte Wirkung des -elektrischen Str�:, 

die z
1
ir Definition des Ampere als _ Einheit ?er -�tr�mstär� c;!le_�t/ 

d',e elektro-chemische Wirkung, 1st dabei ganzltcb, IJ!f1Wlcht1·g._
D:e Blitzladung, die in einem Blitzschlag abfllE:.ß..\ k�nn_t� nu�-
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wenige Milligramm Metall auflösen und auch das nur wenn die 
Stromrichtung von der Wolke zur Erde wär,e, währen

1

d in Wirk­
lichkeit die Mehrzahl der kräftigen Blitzschläge die Stromrichtung 
Erde-Wolke hart, bei der überhaupt keine Zersetzung auftritt. 

• Die Befürchtung, daß eine Wasserleitung durch A11schluß an 
den Blitzschutz elektrochemisch zersetzt werden könnte, ist völlig 
unbegründet. Auch ruft der Blitz keine Wa.ss-erzersetzung mit 
anschließender Kna.llgasexplosion hervor, wie immer wieder be-
ha,uptet wird. 

Um· so eher kommen bei den hohen Stromstärken im Blitz­
schlag Wärmewirkungen als Schadenursache in Betracht. Der Blitz­
kanal als sehr heißer Lichtbog•en könnte, wenn er leicht entzünd­
bares Ma,terial berührt, unmitbelbar zünd�m. Er tut das auch. 
eig,entüml.icherweise aber nur da.nn, wenn der langandauernd� 
Nachstrom im Blitzkanal fließt, der oben ,erwähnt worden ist. Die 
k-urzzeitig,en 'hohen Stromstöße führen auch beim Einschlag in 
He-u oder Stro'h nur zum Zerstr,euen des br.ennba-ren Ma.terials, 
nicht zu e ·iner Zündun,g. Sie sind da.nn "ka:Jte" Schläge. Die

Wärmewirkung des Biitzschlcag•es kann aber mit Sicherheit ver­
mieden werden, wenn ma:n dem Blitzstrom einen elektrischen 
Leiter mit ausreichendem Querschnitt zur Verfügung stellt. Das 

I 

Bild 3: 

Durch den Blitt de­

formiert• nebeneinan• 

derliegende Leiter. 

entspricht etwa dem, was aus dem Betrieb einer Bogen­
lampe bekannt ist. D-ie Zuleitungsdrähte bleiben bei ·ausreichen­
der Querschnittsbemessung kalt, der Lichtibogen ist heiß. Ein
Litz-enseil für eine Antenne oder ein Drähtchen von wenigen 
Quadratmillimeter Querschnitt reichen beim Bli'tzschkig, wie die 
Erfahrung lehrt ,und di,e Nachr-echnung bestätigt, ,nicht zur Ab­
führung des Bl'itzstromes ,J.Us. Sie werden geschmolzen. Größere 
Querschnitte bl-eiben. i.n der Regel ,unbeschädigt. Die vom Aus­
schuß für Blitzableiterbau vorgeschriibenen Mindest-Querschnitte 
von 50 mm2 sind dabei weniger mit Rücksicht auf di,e Erwärmung 
so sta-rk bemessen, als vielmehr mit Rücksicht auf di•e mechanische 

Festigkeit und die Beständigk-ei<t gegen Abrosten oder ähnliche 
Korrosionen. Wo der Blitzschlag einen solchen meta,llischen 
Leiter a.usreichenden Querschnitts vorfindet, folgt er ihm ohne
schädliche Einwirk,ung. 

Sehr oft hört man aber die Vermutung, daß ·der Blitz große 

Kräfte auslösen und dadurch Gebäude zerstören oder zum Ein­
sturz bringen könne. Man weiß ja, daß in ,elektrischen Motoren 
kleine Ströme so große Kräfte a.uslösen können, daß s.ie die 

Straßenbahn zi-ehen oder große Walzwerk,e treiben. Diese 

Beweisführung ist aber falsch. In solchen Ele·ktromotoren fli-eßen 
nicht nur große Ströme in zahlreichen Windungen, sondern es 
muß vor allem auch ein stark-es magnetisches F,eld vorhanden 
sein, mit dem der Strom in W,echselwi,rk-ung treten kan:n. Ein 
solches Feld fehlt aber beim Blitzschlag. 

Das magnetische Erdfeld ist so schwd.ch, daß es mit dem 
Blitzstrom zusammen nur winzige Kräfte ergibt. Nur, wenn der 
Blitzstrom sich auf dicht nebeneinanderli,egende Leiter verteilt, 
kommt es zu großen Anziehungskräften·, di,e bei kl-einem Abstand 
t/m betragen können. Das kann zurri Beispi,el zur Deform_(er�ng 
der Leiterquerschnitte führen, wie Bild 3 .z.eigt. Rohrform1ge 

Leiter werden durch diese Kräfte zusammengequetscht, band­
förmige Leiter unter Umständen nach der Mitte . zusamr:i-en­
gerollt. Kräfte, di-e den Blitzableiter vom S0onnstein. abre1�en

oder gar den Schonnst-ein samt dem Blitzable1ber umreißen, ubt

der Blitz dagegen nicht aus. 1 
Alle anderen Krcfteinwirkungen des Blitzschlages _sind indirek­

ter Natur und die Folgen übermäßiger Erwärmung 1m. zu __ hohen

Widerstand der Blitzbahn. Si•e können sich schon dar�r a�ern
11

daß an schl-echten K-ontakten und Verbindungsstellen as 
it 

gesdimolz,en wird und abspri.tzt. Bevorzugt werden zuch .. d/t
spie l unverlötete Rohrschüsse von Reg.enfa-llrohren bes .. a :l 1 

wenn sie zur Blitzableitung mit herange:ogen werden. -Fur 
V 

e
f
�

Blitzableitersetzer ,ist di,ese Feststellung eine Mahnung, alle 
\n

bindungsstellen mit besonder,er Sorglalt auszuführen'. wenn au 

z-um Be ispiel die deutschen Vorschriften nicht so weit gehen wie
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die englischen, die an jeder Verbindungsstelle doppelte Nietung 
und Lötung fordern. 

Die Mehrzahl der Schäden bei nicht zündende� Blitzschlägen 
entstehen aber als indirekte Kraftwirkungen das heißt als Kraft­
äußerungen, die als Folge der Wärmewirku

1

ngen des Blitzes auf­
treten. Wo der Blitz große Widerstände findet, erzeugt er viel 
Wärme. Diese Wärme wi•rd vielfach dazu dienen, Flüssigkeit zu 
verdampfen oder auch feste Körper zu vergasen. Findet diese 
Gas- oder Dampfentwicklung i·n lebenden Bäumen, in Ritzen oder 
�palten .v<?n Holzmas�en oder in Mauerwerkskörpern sta-tt, so 
ubt der Blitz Sprengwirkungen aus. Verdampft ein auf der Haus­
wand herunterfahrender Blitz di·e Wasserhaut auf einer Fenster­
scheibe, so zertrümmert der Dampfdruck die Fensterscheibe und 
wirft si� ins_ Geb�udeinner,e. Die Art der Zerstörung hängt dabei 
wesentlich e1nerse1ts davon ab, wo die leitenden - aber schlecht 
leitenden - Blitzstrombahnen lieg,en, anderseits aber auch von 
der Struktur des zerstörten Gegenstandes. Drängen sich zum 
Beispiel die schlecht f.eitenden Bahnen des Stromes an einem 
Dübel zusammen, mit dem eine Wa-ssedeitung. oder eine elek­
trisch� Leitun� auf der Wand __ b�festigt is.'., so findet die Wärm

. 
e­

entw1cklung h1·er statt und druckl den Dubel zusammen mit dem 
Gipsklotz, i·n dem er sitzt, aus der Wand heraus. Sitzen Feuch­
tigkeitsreste ,unter Nägeln, so treibt der Blitzdruck die Nägel 
aus dem Holz; magnetische Kräfte spielen bei solchem Ausziehen 
der Nägel keine Rolle. 

Halten wir uns das. Grundgesetz der Elektrotechnik immer vor 
Augen, wonach Wärme nur in dem Maße entwickelt wird wie 
Widerstand vorhanden ist, so haben wir damit den Schlüssel 
zu fast allen Schadenaufklärungen bei Blitzeinschlägen. Di,e Scha- . 
denspuren finden sich ausschließlich dort, wo dem Blitz kein. 
metallische Bahn zur Verfügung st,eht. Sie enden an dem oberen 
Ende des metallischen Leiters und beginnen erst an seinem unteren 
Ende wieder. Dabei 'scheut sich der Blitz durchaus nicht 
gelegentlich auch Umweg·e zu gehen, 1Menn si·e nur metallisch 
gu _t leitend sind._ Erst wenn der metallisch leitende Weg länger 
wird als etwa em Zehntel des direkten Weges, kommt es zum 

Ueberschlag über den kürz,eren Weg und damit unter Umständen 
z� Schä�_en durcf:i �as s��enannte "Abspringen" des Blitzschlages. 
Ein schones �e1sp,1el fur d1-ese Eigenschaft des Blitzes zeigt 
Bild 4

'. 
das einen _Lamf?enmast eiiner Straßenbeleuchtung dar­

stellt, in den der Blitz e1ng•eschlagen ha,t, Zerstörungen aber nur 
oberhalb des Metallrohres der Zuleitung und unterhalb der 
Stütze hervorgeruf.en hat. Den Umweg über den Ausleger und
seine Stütze hc,t_ er nicht gescheut( 

Die Widerstände einer nach den Richtlinien des ABB erstell­
ten Blitzschutzanla,ge sind immer so kl,ein, daß eine merkliche
Erwärmung d•er Blitzableitungen, auch beim stärksten Blitzstrom 

nicht auftreten kann. Kontaktstell-en im Leitungswege bilden abe�
immer Gefahrenpunkte. Auch Blitz-Teilströme können an schlech­
ten Kontaktstellen bereits so hohe Erwärmungen hervorru fen 
daß es zum Brand kommt. Wenn viel,e solche Stellen v·orhande� 
sind, wie zum Beispi·el in einem drahtgebundenen Strohdach 
so kann ,unter ungünstigen Umständen das ganze Dach auf ein'. 
mal aufflammen. 

Selbst w.enn ,dann an der Blitzschutzanlage eines solchen 
Hauses keine Schmelzperlen gefunden werden, so ist das nolillllll>'
�ein Gegenbeweis dafür, daß nicht doch ein Blitzschlag sta!!l!I''

[ff"'"" 
,, 

Bild 4 

Durch Blittschlag beschädigter 
Holzmast einer Straßenlarnpe, 

gefunden hat. Die praktischen Erfahrungen an Anlagen der 
Hochspannungstechnik und an Blitzschutzanlagen beweisen über­
einstimmend mit Kontrollversuchen, di-e mit Stoßstrom dUsge­
führt wurden, daß der Blitz durchaus nicht immer Schmelzspuren 
hinterläßt. Sind sie ausnahmsweise doch da, so sind sie i,n der 
Regel nur wenige Kubikmillimeter gr-0B. Das Fehlen der Schmelz­
spuren ·ist also kein Gegenbeweis für einen Blitz-einschlag. Fehlen 
das,egep magne-tisch,e Spuren an EisenUeilen in der Nähe des 

Blitzableiters, insbesondere zum Beispiel an Schelleisen des 
Blitzableiters selbst, so wird man mit Sicherheit sagen können, 
daß ein Blitzschlag nicht stattgefunden hat. Di·e Deutung dieser 
magnetischen Spur-en ist allerdings -nicht ganz einfach und sollte 
in der Regel dem Fachmann vorbehalten bleiben, weil permanente 

Magnetisierungen auch im erdmagnetischen Feld vorkommen und 
weil anderseits solche Magnetisi·erungen sich über Jahre halten, 
also auch von Blitzeinschlägen herrühren können, die lange vor 
einem behaupteten Schadenereignis liegen. 

Besonderes Aufheben erregen immer wieder Blitzschäden und 
Brände durch Blitz in Häusern, die eine Blitzschutzanlage haben. 
In der T a-t sind durch Brände in solchen Häusern in manchen 
Gegenden die Blitzschutzeinrichtungen in schlechl!en Ruf gekom­
men. Die Ursache solcher Schäden ist . fast immer die Nichtbeach­
tung elementarer elektrischer Grundgesetze, denen der Blitzstrom 

ebenso gehorcht wie jeder andere -elektrische Strom. Er erzeugt 
an Widerstdnden eine Spannung. Bei Stromstärken bis zu 200.000 
Ampere entstehen schon an. Widerständen von wenig-en Ohm 
Spannungen in der Größenordnung von Millionen Volt, durch 
die Strecken _in der Größenordnung von Metern überschlagen 
werden können. Befinden sich also innerha.lb dieses Abstandes
andere, insbesondere geerdete Metafüeile im Hause, so springt 
der .�litz von der Blitzschutzanlage auch zu diesen Teilen über: 
er springt ab". , Die praktische Lösung für einen wirklich 
vollwertigen Blitzschutz besteht dari,n, entyveder eine · a.usreichende 

Trennung durch entsprechenden Abstand zwischen Blitzschutz­
anla.ge und a-nderen Installationen im Hause sicherzustellen oder 
aber die Zentralheizung, die Wasserleitung, das Treppengeländer, 
den Fahrstuhlschacht usw. durch Anschluß an die Blitzschutz-

41Jtinlage in den Blitzschutz. einzubeziehen. Besonders gefährdet 

BEHÖRDL. 
KONZESS. AUTO 

RETTUNB , HILFE, BERBUNB 

JOMAH & �O. 
Tel. U 45 4 30 
IV, PRINZ-EUBEN-ST R. 30 
LAUF ENDER DIENST 

sind d_abei Schienen von Heuaufzuganlagen, bei . denen nicht 
nur der Abstand zwischen der Firstleitung und der Tragschiene 
sehr gering ist, sondern außerdem auch 'noch leicht brennbares 
Material in großer Meng,e dort vorhanden ist, wo man ein sol­

.ches Abspringen des Blitzes erwarten muß. 
Eine wirksame Blitzschutza,nlage muß nach den Gesetzen ge­

baut werden, die den Erk-ennt111issen von der physikalischen Natu.r 
des Blitzes entsprechen. Wunderkästchen, die fast wertloses 
Radiomaterial enthalten und zu hohen Pr.eisen verkauft werden, 
können als Ersatz für eine Blitzschutzanlage jedenfalls nicht ange­
sehen werden. Eine nach de-n anerkannten R,egeln der Tedmik 
ausg-eführte Blitzschutzanlage verhütet dagegen, wie man aus jahr­
zehntelanger Erfahrung der Praxis weiß, mit Sicherheit Goebäude­
schäden. Solche Blitzschutzanlag,en haben schon viele Millionen 
g,espart, die für den Neuba,u von HäUlSern verwendet werden 
können, weil si•e nicht für den Ersatz bli-tzzerst:örter Häuser ver­
wendet zu werden brauchen. 

Ihr Radiohaus ·ANTON GMEINDL 
Wie n VI, Mariahilfer Straße ·1 .  T elepho n ·e 24442 

bringt ein neues SONDERANGEBOT: 
Ein elektrischer StaubSdug,er soll in keinem Haushalt fehlen, er spart Zeit und Mühe, ist im ·Geqrauch sehr billig, Strom­
v,erbra·uch 280-300 Watt, und kinderleicht zu handhaben. 

U LTR AFIX .ULTRA-tUXUS 

komplett mit 5 m Kabel, 2 m 

Schlauch und 2 Verlängerungs­
rohren sowie 5 Saugdüsen ein­
schließlich Koffer und genauer 
Gebrauchsanweisung. 

· Kassa . S 1240.- komplett m it 5 m Kabel, 2 m 

Schlauch und 2 Verlängerungs­
rohren, 5 Saugdüsen; 1 Zer­
stäuber für Flüssigkeiten und 
schönem Koffer. Größte Saug­
fähigkeit' und Form�chönheit. 

j Kassa . S 1580.-

Sehr große Saugkraft. 1 Jahr 
Garant'ie. 

Angabe .s 40.-
3 Monatsraten 

Zt.l S 400.-
zinsen frei

Angabe . s 40.-
6 Monatsraten 

zu s 212.-

Angabe . . s 40.-, 
10 Monatsraten 

zus 132.-

· 1 Jahr Garantie. 

Weiter führe ich sämtliche Typen Radioapparate, Plattenspieler, Espresso-Kaffeemaschinen-
T

a� 1�F S,

2 Jahre Garanti-e 138 S, Schallplatten, Hermes Schnellkochtöpfe. Alles auf bequeme ei za ung. 
1 Bitte verlangen Sie ein Sonderangebot 

Angabe . s 80.-
3 Monatsraten 

,ZU S 500.-
zinsienlrei

Angabe . .s 80.-
6 Monatsraten 

ru S 265.-

Angabe. .s 80.-
10 Monatsraten 

zu s 165.-

Büg.eleisen verchromt mit 

Bestellschein abzugeben bei oder einzusenden an Radio - Elektro A
.
nton Gmeindl, Wien VI, Mariahilfer Straße 1

s _. ................ -und 
Ich bestelle hiermit einen U l,t r a ... .... -Staubsauger, Volt, gegen eine Angabe von 

.. .. Monatsraten zu S 

Datum............... 
A���hrift 

... .... ... ... 
1 G h I b T 

Ihre vorgesetzte Dienststelle bestätigt die Richtigkeit Ihrer Unterschrift oder bitte um Mitsendung Ihrer etzten e a ts eSta igung
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Internationales SI�ispringen 

in Bischofshofen 

Bischofshofen', ein idyllischer Marktflecken und bekannter 
Eisenbahnknotenpunkt a:m Fuße des Hochkönigs, war am 11. Jän­
ner 1953 Mittelpunkt der skibegeisterten Sportwelt. 

Auf der P,rnl-Außerleitner-Schanze am Laidere_sg wurde 
•um di,e _Sitegesp,alme der Deutsch-Oesterreichischen Spri.nger­
tounn0e gerungen, nachdem T,eil�onku1rr,enz,en bereits am 1. Jän­
ner 1953 auf der Olympia'schanz,e in Garmisch-Partenkirchen, 
<l'm 4. Jänner 1953. i1n Ober,bdorf und .a,m 6. Jänner 1953 auf 
der Berg-lsel-Scha-nze bei Innsbruck ausgetragen wurden. 

An dJem Ski!Spring,en i.n Bisch�fshofen -.nahmen 36 Spri•nger 
a.us sechs europärschen Lä:ndern, nämlich Oesterr.eich, Deutsch­
land, Schweiz, Jugoslawi-�n, Norwegen und Schweden, teil; in 
diesen 36 Springern vereinigte sich die Springerelite Europas. 

I 

Mit 90 Stundenkilometer hat Exweltmeister Sepp BRADL im Schneegestöber 
den Schanzentisch verlassen und absolviert in vorbildlicher, wohldisziplinierter 

Haltung, weit vornübergelegt, eine grandiose Luftfahrt. 

Mit Ber-echtigung erw<11rteben daher die Ver.aristalter -:-- der 
Bischofshofeiner Skiklub - einen Massen'besuch des sk!sp�r 
beigeisterten Publikums Trotz unfneundlichen W:etters -z i

f
n 

h 
er · 

h • d p ß L und die · u a rts-Nacht zuvor hatte es gesc ne1-t, er .a ueg 
f d S"d ·t stnaßen wiesen l:iis zu 40 om Neu schriee .a,uf, au .er_ 

h 
u sei •e 

des Lueg-Passes herrschte heftiges Schneetr-eiben, das 
d
sic gegen • 

Abend als sich eine lange Kr.aftw,agenkolonne wie er gegen 
1 

k · · t waren di,e Stadt S.alzbur-g mühte, last z,um Or -an steiger e 
I 

„
ß

' 
mit sechs Sonderz-ügen ·und vi,er verstärkten fahrp ,rnma 

k
igr

Zügen, 89 Autobussen und Lastkr.aftw.agen, 307 P_ersonen ;a t
wagen und sogar 13 Krafträdern, das waren wohl d

d
ie BegK:äf;

e
: 

sten, 12.000 Besucher erschienen, um Zeugen ieses 
messens der Könige des Bakken zu werden. 
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Von· Gend.-Oberstleutnant OTTO RAUSCHER 

Landesg.endarmeriekommando für Salzburg 

Die Straßen und! Plätze von Bischofsihofen, das zur Begrüßung 
all dieser vi-elen Menschen a-us nah und fern reichsten flaggen­
schmuck in den Farben aller teilnehmenden Nationen angelegt 
hatte, glichen ei·ner freudiger. und gespannten Aufmarschkund­
gebung. 

Für die Gendarmieniie galt es, di,esen Menschen- und Fahr­
zeugstrom zu ordnen und zu lenkien. 140 Gendarmen unter 
meinem Kommando waren z-usammeng,ezogen worden, um di,e 
V,erkehrsregelung -a,uf den Zufahrtsstr<'lßen "Und über das große, 
von der Na-tur· geschaffene Hindernis - den P-0ß Lueg - sowi-e 
im Ver.anstaltungsorte durchzufü'hren und di,e Ordnu,ng bei der 
Scha.nze selbst aufrechtzuerhalten. Eine besondere Hilfe bedeu-
tete <Juch der Lautspreche-rwagen des Land:esgendarmeriekomman­
dos, mit dem nicht nur Verkehrsanordnungen, sondern nach •.. 
Schluß der Veranstaltung auch Zugsduirchsagen gesprochen wur­
den; letztere haben sich ·insofier.ne sehr bewährt, als damit die 
mit verständl1icher Hast dem B-0hnhof,e zusibrömenden Reisenden 
gleich von Ha-us .aus auf die·· richtigen Bahnsteige gelenkt wurden 
und so fast jeder "Ge�enverkehr" auf dem Bahnhofsgelände 
mit allen seinen chaotischen Folgen v-ermi,eden werden konnte. 

Im ersten Durchgang erreichte Naes (Norwegen) 90.5 m W-e1ite, 
Bradl 87.5 m; im zweiten Durchgang Na,es 94 m Weite, Bradl 
91.5 m; Naes erhi,elt demnach 228.0, Braäl 218.6 Punkte zu­
gesprochen. 

Nach dem offiziellen Gesamtklassement der Deutsch-Oester­
reichi-schen Springertournee -ergibt sich folgende Reihung: 

Bradl (Oesterreich) 878.6 Punkte - Gesamtsieger (und Berg-
l sel-Sp ri•ngen), 

Naes (Norw-egen) �77.5 Punkte - (Bischofshofen), 
Doelplads (Norwegen) 867.8 Punkte - (Oberstdorf), 
Brutseher (Deutschland) 845.4 Punkte (Ga.·rmisch). 
K•urz sei noch da,ra.uf Bezug genomm!e:n, daß unser "Buwi 

Bradl" in Bischofshof,en von dem Nmweger Halver Na,es über­
troff.en wurde, da.für aber a•us der Ges<'lmtkonku'rr,enz der vi.er 
Springen a-ls Si-eger hervorging. 

Zum Schluß möchte ich inoch erwähnen,' daß der Herr 
Sich,erhei-tsdirektor für das Bundesland Salzburg und der Herr 
Landesgend,irmeriekommandant .allen eingesetzten Gendarmen ihre 
Anerkenn"Ung für di·e mustergültige H<'lli:ung und Dienstleistu•ng 
a,usg,esprochen haben. T r-otz Kälte, Schneetr-ei�en, St;aßenglätte,,'\ 
und schwerster ·natürlicher Hindernisse war kein einziger Unfall · ) 
zu verzeichnen. 

Die Salzburger Gendarmen schätzen sich glücklich, durch 
ihren Einsatz zum Gelingen dieser einzigartigen Veranstal�ung 
beigetragen zu haben. 

Bild 1: Die Paul-Außerleitner-Gedächtnisschanze in Bischofshofen. Gebannt, 
der Kälte nicht achtend, verlolgen 12.000 Sportbegeisterte die ein­
maligen Darbietungen der besten Skispringer Europas. 

Bild 2: Gendarmerie sorgt für den reibungsloser( Ablaul des Verkehrs. Um, 
Stockungen auf der schwierigen Bergstrecke zu vermeiden, werden 
vor der Auffahrt zum Paß Lueg alle Fahrzeuge gestoppt und einzeln 
abgefertigt. 

Bild 3: Gesamtansicht von Bischofshofen. Bildmitte die Sprungschanze, da­
hinter das majestätische Hochkönigmassiv. 

Bild 4: Gend.-Patrouillenwagen auf dem Paß Lueg. 

Bild 5: Auf der wichtigen Kreuzung über die Salzachtal-Bundesstraße in 

Bischofshofen ist es lür kurze Zelt wieder ruhig geworden, Eine im 
Verkehrsdienste stehende Gend.-Patrouille und der Kommandant des 

Lautsprecherwagens melden dem Kommandanten dor eingesetzten Gen­
darmeriekräfte, Oberstleutnant RAUSCHER, ihre gewonnenen Erfah­
rungen. Eine Stunde später griffen sie bereits wieder in den hasten­

den Menschen- und Fahrzeugstrom der 12.000 ordnend ein. 
Photos: Nebenstehendes Bild und Nr. 3 Pressebildzentrale Hagen, 

Salzburg, alle übrigen Aufnahmen von Gendarmerie-Lichtbildnern 



Die nEUZEITLICHE SCHLAFHULTUR 
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SCHW�NENSTADT, 08.ÖST. Tel.197,198,199 
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VERLANGEN SIE BEI UNS BEZUGSQUELLENNACHWEIS! 

c1tt p;a/diilch ... 
DER KOCHFERTICiE KAFFEEW0RFEL 

Jeder Verglei.di Führt zu 

l 

Stoff- u. Konfektionshaus 

Bregenz Feldkirdi 

1i 

ENTSCHEIDUNGEN 
DES OBERSTEN· GERICHTSHOFES 
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Sichtbare Merkmale im Sinn� des § 411 StG. 

Mit Recht ging da -s Erstgericht davon aus, daß unter sicht­
baren Merkmalen, die eine vorsätzliche Körperbeschädigung ver­
ursacht haben muß, wenn sie als Uebertretung nach § 411 StG 
bestraft werden soll, alle Zeichen pathologischer Veränderungen 
zu verstehen sind, also nicht nur solche, die von jedermann so­
gleich mit dem Auge wahr9enommen werden können, sondern 
auch solche, die nur einem untersuchenden Arzt erkennbar sind. 
Gewisse Verletz-ungsfolgen s-etz,en schon .naturgem�ß solche mit 

dem Auge zwar ,nicht an der Körperoberfläche sichtbare, jedoch 
im Innern des Körpers vorliegende pathologische Veränderungen 
(Schwellung-en, Blutungen, Störungen des Blutkreislaufes, Zerrun-
9-en) ,voraus, die demnag, schon aus der Art der Verl.etzungs­
folgen selbst erkennbar -und somit ebenfall·s zu den sichtbaren 
-Merkmal -en im Sinne des Gesetzes zu zählen sind.

Die am Tage ,nach der Tat, das ist am 16. Oktober 1951,
ausgestellte Verletzungsanz,eige des Geme!indearztes enthält wohl
den Befund, daß an B. ,,ä u Be r I i c h" keine Verletzungsmerk­
male sichtbar waren. Innere Verletzung.en, die konkr-et nur durch 
eine nähere ärztliche , Untersuchung feststellbar gewesen wären, 
schloß der Arzt aber keineswegs aus, da B. noch am Tage nach 
der Tat über Benommenheit und Kopfschmerzen klagte und er 

eine Klopfempfindlichk-eit der oberen Brustwirbelsäule feststellte, 
äußert er im Gegenteil sogar den Verdacht, daß eine commotio 
cerebri vorliege. Di,e Klopf.empfiindlichk,eit kann allerdings ebenso 
wie die Kopfschmerzen ,und di,e Benommenheit nur als eine 
Folge des Schlages ang,esehen werden. Der vom Erstgericht 
offensichtl.ich gezogene Schluß, daß die angeführten Folgen, 
namentlich aber die Klopf.empfi.ndlichkeit der Bnustwirbelsäule, 
A•uswirkungen einer pathologischen Veränderu .ng sind, die mit, 
ärztlichen Untersuchungsmethoden feststellbar war, und daß so­
mit sichtbare Merkmale vorlag•en, ist als zutreffend anzusehen, 
zumal 8. laut der Anzeige idolge des Schlag.es des Ang,eklagten 

zusammenbr.ach ·und' auf einem W.agen nach Hause gebracht 

werden mußte. 
Die Annahme des Erstgericht-es, daß di•e Tat des Angeklagten 

nicht nur Folg,en, sondern auch sichtbare Merkmale nach sich 
gezogen habe, entspricht somit dem Gese:tz-e (OGH, 15. Juli 
1952, 5 o� 375; KG Korneuburg, 6 Vr 1156/51). 

Auslegung des Begriffes "Wert" nach § 173 StG. 

Die Beschwerde bringt v-or, daß das Gericht zu Unrecht die 
.. Am1ahme eines auch .nach § 179 StG qualifizierten Di-ebstahles 

•, ablehnte, weil bei richti:ger Ausleg�ng de� Begriffes "Wert" im 
-- Sinne des § 173 StG ei.n 5000 S lübersbe19end.er We-rt des ge­

stohlenen Gutes vorli,ege. 
Der Beschwerde muß Berechtigung zuerkannt werden. 
Nach den Urtei lsfeststellung;en, di,e sich auf das Schätzu.ngs­

gutacht-en eines Sachverständigen Sltiütz,en, beträgt der Wert 
des den Eheleuten B. gestohlenen Gutes, wor.auf es hier a.llein 
ankommt, weil der Wert der den unbek.annten Eigentümern ge­
stohlenen Sachen infolge ,Geri.n9fü9i9k-eit vern,ichlässigt werden 
kaf)n, 4900 S, wobei di,ese Summe di,e für den Angeklagten 
günstigste Annahme darstellt, weil der Sachv,erständige den Wert 
der Sachen z·unächst mit .insgesamt 5171 S bezifferre und außer­
dem dazu ,erklärte, d.a.ß er die Sachen eher niedriger a ·ls zu 
hoch schätze; •um di,esen Pr,eis könne man die W.are bei j e d e m  
K a ·u f m .a ,n ,n .anbringen. Allerdings gab er schli,eßl•ich, offenbar 
auf ,eine besondere Frage, an, in di-esem F.aMe könne der \Xt'.ert, 
weil .es sehr. vi,ele Sachen sei:en, auch nur 4900 S betragen, dies 
sei jedoch die äußerste Gr,enze, unter die .er nicht mehr gehen 
könne. Mit Bedacht dar.auf führt das Urteil .aus, wenn im fd•lle 
B. der W,ert zirka 4900 S betr.age, werde auch -unter Hinzurech­
nung des weiter,en Schadensbetrages aus dem Di-ebstahl vom 
13. -Jänner 1952, der nach den v-on der Verteidigung vorg.elegten 
�echnun9en zwischen 30 S und 40 S li,ege, di•e Grenze von 
5000 S inicht erreicht . 

Di,e Ansi.ch.t des Gerichtes, daß die vom Angeklagten den 
Eheleuten S. gestohlenen Sach.en nur einen Wert von 4900 S 
haben, 9er ,uht in der T.at .auf -einer irrigen Auslegung des Begriffes 

des Wertes ,nach § 173 StG. Gemäß di,eser Gesetzess'bell.e ist der 
Wert nicht nach dem Vorteil des Di,ebes, sondern nach dem 

Sch.aden des Bestohlenen �u berechnen. Nach den Urteilsgründen 
handelt es sich i.n Wahrheit aber nur um jenen Wert, welchen 

die gestohlenen Sachen im F.a.lle der Veräußerung durch we.n 
immer, sei es durc;h den Ei,gentümer oder sei es durch den Dieb, 
1-tatten, weil der Sachv.erständi9e .ausdrückli-ch erklärte, daß man 
um den Schätz,ungspreis - das heißt um 4900 S, in dem für den 
Angeklagten günstigsten F.a.11, wie ihn auch das Gericht annahm 
- die Ware bei jedem Kaufmann (womit wohl hier nur ein Alt­
w.ar.enhändler g•emeint sein kann, weil ein Teil der Sachen bereits 
ält.er und 9.ebr.aucht war) a n b r i n 9 e .n könne. Maßgebend .ist 
jedoch, da durch die T.at dem Besto'hlenen ei.n Schade zugefügt 

wird, der in der dadurch eingetretenen Vermögensminderung 
besteht, jener Wert, welcher dem Betr.age entspricht, den der 
Geschädigte z,Ür Tatzeit hätte auslegen müssen, um sich einen 
gleichwertigen Ersatz für die ihm entzogenen �chen zu beschaf­
fen (Malaniuk, Band 11/1, S. 225; SSt. 1/69 u. a.). Daraus geht 
hervor, daß zu der Wertsumme, die der Sachverständig,e er­
mittelt ha,t noch ein weiter.er Betr.ag hinzugerechnet werden muß, 
welchen die Geschädigten darüber hinaus hätten bezahlen müssen, 
wenn sie Sachen von gleicher Art und Beschaffenheit bei einem 
Geschäftsmann .erstehen wollten, weil letzterer beim Verkauf 
solcher Sachen seine Geschäftsspes•en und V,erdienstspanne in 

dem Verkaufspr,eis mitver.ansch.lagen muß, di -e jedoch im Gu_t­
achten des Sachv,er-ständi9en .nicht berücksichtigt sind. Ueber die 
Höhe dieses Betr.ages, .di,e .aber im gegenständlichen F.afl:e. von ent­
scheidender Bedeutung ist, weil der vom Sachv.erstä�digen �ei 
günstigster Schätzung ber-echnet� Wert von 49CJC! S sich de: 1m 
§ 179 StG .angdührten, den hoheren . StrafSdtz 1m Sinne dieser 
Gesetzesst-elle bedingenden Summe von 5CX::0 S schon sehr 
nähert, hat da.s Urteil zufolg-e des dem Gericht unterla�fenen 

Rechtsirrtums F,eststbellungen nicht getroffen (OGH, 22. Juli 1952, 
5 Os 583; LG Wien, 3c S Vr 1087). 

Gasthausräume können Objekt eines Hausfriedensbruches sein. 

Der Beschwerdeführer meint, der Tatbes_tand ?es Verbrechens 
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Dr. lians Gro� 
ein lielfer ller GeridJts- unll SidJerheitsbehörllen 

Von Gend.-Oberstleutnant' FRANZ. SCHIF KO 
Landesgendarmeri,ekommando für St-eiermark 

Pioni,er und Bahnbrecher auf den\ Gebiete der Krim_inologie 
ist der am 26. Dez-ember 184i' iin Graz g-ebor-ene Strafrechtslehrer 
Dr. Ha,ns Gr o ß, der von 1905 bis 1915 in di,eser Eigenschaft 
ain der Graz.er Universität gewirkt hat. Wiihrend bisher die 
Theorie vom "geborenen" Verbrecher und di-e später aufgekom­
mene Mili-eutheori•e ga.lt, die sich auch geg-enseitig bekämpften, 
war .die Fordenung von Hans G r o ß, den Verbrecher als Ge­
samtpersönlichkeit zu erforschen. Er hat als erster Strafrechtler 
di-e Notwendigkeit kriminologisch-er Forschon;ien erkannt und auch 
1912 das erste Institut di-eser Art an der Karl-Franz-ens-Universi� 
tät in· Graz, da,s k. ,u. k. krimi·nalistisch,_e Univ-ersitätsi.nstitut, ins 
Leben geruren, das heute den Namen Kriminologisches Institut 
führt. Nach dem Muster di-eses lnsti-tutes wurden später alle 
kriminobgischen Institute der W,dt eingerich1tet. 12 Jahre nach 
Gründung des Graz-er Institutes wurde das Kriminologische Insti­
tut an der Wi-ener Universität g-egründet. Das Kriminologische In­
stitut di,ent der Forschung und der Le-hre. Es z,e-rfä-U-t in eine
Abteilung für Kriminal-istik u.nd eine solch,e für Krimi,nalsta-tistik. 
Es macht den j-ungen Rechtshörer und den jun_gen Krimi:nalisten 
mit der Mannigfa-ltigkeit des Verbrech-ens bekannt. Di,e zum 
Institut gehörig-e Sammlung von Werkz-eug-en, die bei den ver­
schiedensten Verbrechen Verwendung fanden, sind hier ausge­
stellt. Zu jedem Gegenstand gehört eine grausige Verbrechens­
tat. Beobachtungen an di-esen Beweisgegenständen sowie an Er­
zeugnissen verbrech,erischer Tätigkeit, wi-e Fälschungen· oder Er­
presserbri-ef.e, stellen ein wertvolles Forschungsmaterial dar. 

Dr. Hans Gr o ß  v,vliaßte das fast in alle Kultursprach-w 
übersetzte "Handbuch für den Unte·rsuchungsrichter", das er 
später, als "System der Kriminalistik" bez-eichnete, und seine 
"Kriminalpsycholog-i-e", welche W,erk-e ihm zu Weltruf verhalfen. 

Wie wichtig diese Forschungsarbeit für die Rechtspflege und 
für die Arbeit der Sicherheitsorgane ist, braucht nicht besonders 
betont zu werden. Vom Krimi.nologischen Institut werden auch 
jeweils Sachverständig,engutachten ei:ng,ehol·t, die für die Ueber­
fü'hr-ung des Verbrechers ,und seine verdi-ente Bestrafung von 
ausschlaggebender Bedeutu,ng sind. 

Die Gr,ner Universität hat den vierzigjährigen Bestand d
� Kriminologischen Institutes im Dez,ember v -ongen Jahres fei
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Kameraden 

ehren Kameraden

Von Gend.-Revierinspektor OTTO JONKE 
Landesgendarmeriekommando für Salzburg 
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herzige Freund der Gendarmeri,e, Brauereidirektor Dr. Kumpf­
miller. 

Vom Landesgendarmeri,ekommando waren die Majore Gatter­
bauer und Hönemann, Stabsrittmeist-er Dobretsberger und Adjutant 
Oberleutna.nt W•eitlaner erschi,enen. 

In kurzen, trefflichen Ausführungen würdigte Oberleutnant 
Deisenberg,er d i ,e Bedeutung des österreichischen Gendarmerie­
korps für die Heimat im allg-emeinen ·und den besonderen Anlaß 
des kameradschaftlichen Zusammentreffens im engeren Sinne, 
der _durch die vorangegangene Verabschi,edung des bisherigen 
Abteilungskommandanten Major Ley�ndecker und des Bezirks­
i-nspektors Hufnagl gegeben war. In -ehrenden Worten wurde der 
langjährig,en, pflichtgetreuen und beispi,elgebenden Dienstleistung 
beider Beamter gedacht, denen Kameraden des Abte·ilungsberei­
ches sinnige Ehrengaben überr-eichten. 

Vor Uebergang in den g,emütl-i-chen Teil fand di-e Preisvertei­
lung an di,e besten Schütz-en des Lindesgendarmeriekommandos 
(Revieri•nspektor Hermann Scha.chner, St. Gilgen, Revi,erinspekt-or 
Hans Rothenwänder, Landesgendarmeriek-ommando - Stab und 
Gendarmen Karl Thaller, Seeham, statt. Der Wcffenmeister Ray­
onsinspektor Just wurde für sei-ne Verdi·enste um das Waffen­
und Schi-eßwesen besonders lobend gena-nnt. 

Froh und in schönstem kameradschaftlichem Geiste klang der 
Abend aus und hinterli-eß für alle Beteiligten denkbar besten 
Eindruck. 

* WEIHNACHT fJ
im Dienste der Kameradschaft 

* 

Von Gend.- Bezirksinspektor RUDOLF GUSENBAUER 
Gendarmeriez,en\r,alkommando 

* 

Das Gendarmeri-ezentralkommando veranstaltete auch heuer
wieder eine große Weihnachtsbescher.ung, die am 19. Dezember 
1952 im festlich geschmüchen SoHensadl in Wien in Anwesen­
heit des Bundeska,nzlers Dr. h .. c. Ing. L,eopold F i g f, Bundes­
ministers Oskar H e I m  ·er, i·n Vertr.ebung des Sta.atssekr-etärs 
G r a 'f Wirkl•icher Amtsrat Theodor I g I s ,e d ,e r, Sekti-onschef 
Wilhelm K r  e ,c h 1 -e r, Gen•erdl·i:nspektor Poliz,ei-General Anton 
T ä u b I e r  als Vertr-eter des P,oliz,eipräside,nten und Minis-terial­
rat Dr. Albert H a, n 't s c h k stattgdunden hat. 

Zu dieser W,eihnachtsf.eier hat der Gendarmeri-ezentralkom­
ma,ndant General Dr. Josef K im m ,e I über 300 Kinder von 
Gendarmeriebea\mten sowie deren Ang-ehörige geladen. Unter 
de:n Kindenn bef<1nden si,ch vi,ele, d'er.en Väter sich noch in 
Kriegsgef<1,ngenschaft befi,nden oder vermi.ßt sind. 

Diie F-ei,er wurde durch eilne im herzlichien Tone gehaltene 
Begrüßungsansprache des G�ndarmeri,ez'.e:ntr<1lkommand�nten -ei•nge-. 
leitet. Im Ansch,lu� dar.a,n fuhrte di,e Kindergruppe Erika D a  n_ n - � 
b a c lh ,e r  e1:n Weihnachtsspiiel betitelt "Christi s-ucht das Ch-rist­
ki,nd" mdsterlhaft duf •und di:e Sängerk-naben vom Wienerwald 
br-achten W,eihnach,tsl,iec!er z•um Vortr,ag. 

Als das v<>r 134 Jaihr,en i,n der Kapelle in Oberndorf, S,ilz­
burg, ur<1ufgefuhrte W.eihnachtsl-i,ed "Sti-lle Nacht" <1us den Kehlen 
der Sängerknaben -erkl.a-ng, der Lich.terbaum i.n seinem Glan� 
erstr<1hlte, ,und der W.eiihnachtsmann mi't dem Schlitten, der ho_cn 
mit Geschenkp_aketen '?eladem war, iin Beglei•tung von Engerln im 
Saal s-e11nen E1,n:wg h1dt, v..iar unter den Anweisenden keiner, 
der sich dem Ei1ndr.uck der würdevollen F-ei,er ,entziehen konnte. 

_ 6inschl-i,eßend dar.a.n erfolgte durch Bundeskanzler Dr. h. c.
i'ng. Leop·old F i g I di,e symbolische Ueberg.abe der Gesche�ke 
an ,einen T-eil der Ki1nder. Der .ander.e Teil der Kinder erhielt 
seine Geschenke aus d:en Händen des Wdhnachtsmannes _und �er 
kleinen Engerln. Es handelte sich um Geschenkpak-ete mit Spiel­
sachen, Wäsche, Gebrauchsgegens.tände •und S�ßigk-eiten. Die 
einzelnen Geg-enständ!e fanden sowohl bei de:n K1ndem als a.uch-
bei den Eltern 'begei·sterbe Zu9timmung. . Währ,end der Jau�e, die flir di,e Kinder und der-en Be-gleit-· 
personen darg,eboten wurde, m1,1sizi,erte diie Kapelle des Landes-­
gendarmeriek-ommandos für Ni,ederösterr.eich unter Leitung des 
Kapellmeisters 1. N,.e ,u s s -e r. 

Zum Absch,luß übermitt,elbe -eiin Ki,nd ,eines Gendarmerie­
beamten im Namen ,al,ler Ki,nder .an den Genda·rmeriezentralkom­
mandanten den inNi,gsten D..,nk für di,e Beschenung und überaus 
g ,el,ungene W.eihnachtsfei,er. Es 'bra.chte auch zum Ausd_ruck, welch 
gr-oße Freude mit den Gesch,enken den Kindern bereitet wurde. 

WICNIIGI IRlllSSI 
F □R DI E OSTE RR EICHISCH E BUND E SGE ND ARM E RIE 

Blutspendeaktion der Oesterreichischen Gesellschaft vom Roten 
Kreuz; Unterstützung ·und Beteiligung -�er Gendarmeriebeamten. 
Zahl 224.605-5/52. 

Di-e Oesterreich ische Gesellschaft vom Roten Kreuz hat einen 
freiwilligen Blutspendedi,enst organisiert. Di-e Durchführung ob­
liegt den einz-elnen Landesverbänden. Dabei ist besonders beab­
sichtigt, durch freiwillig und unentgeltlich gespendetes Blut Re­
serven für plötzlich eintretende Notfälle zu schaffen. Dazu ist 
es jedoch notwendig, daß sich möglichst viele Personen zur 
freiwilligen Blutentnahme bereit erkläre:,. 

Gegen eine freiwillige Teilnahme von Gendarmeriebeamten 
an der Blutspendeaktion bestehen keine Bedenken. Falls sich 
die einzelnen Landesverbände des Roten Kreuzes an die Landes­
gendarmeri-ekommanden (Kommando der Gendarmeriezentral­
schule Kommando der Gendarmerieschule des Bundesministe­
riums 
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für Inneres, Gendarmeriebeschaffungsamt) _mit dem Ersuchen 
um Mitwirkung der Gendarmerie wenden, sind diese weitge­
hendst zu unterstütz-en und ist den unterstehenden Gendarmerie­
beamten die freiwillige Blutspende anheimzustellen. 

Verbindungskette samt Schloß, Mitnahme in den Patrouillendienst; 
·E ntfall. Zahl 224.315-5/52. 

• Da die Mitnahme der Verbindungskette samt Schloß zur 
� Schließkette in den Patrouillendienst -n i c h t  u n b e d i n g t  er­

erf,orderlich, wird ,rngeordnet, daß ab sofort die Verbindungs.-
kette ·samt Schloß nur in jenen Fällen mitzutragen ist, wo schon 
im vorhinein erwartet werden kann, daß mehrere Personen zu 
eskortieren sein werden. 

Die Entscheidung über die Mitnahme der Verbindungskette 
trifft der Postenkommandant; er trägt hi,erfür die Verantwortung .. 

Die Schl-ießkette samt Schloß ist aber in allen Fällen mitzu­
tragen. 

Uebersiedlungsgebühren nad) der RGV; Wegfall der Bestimmun­
gen des § 30 (4). Zahl 225.043-5/52. 
Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen· 

wird bekanntgegeben, daß von einer Anwendung der Bestim­
mungen des § 30 A'bs. ( 4) RGV bis auf weiteres abgesehen wer­
den kann. Die Benützung eines L a  s t k r a f t w a g e n  s bei 
Uebersiedlungen kann daher v_on den Kommanden (GBA) in allen 
jenen Fällen genehmigt werden, in denen di-e Frachtkosten mit 
Lastkraftwagen (Möbelauto) n i e d r i g e r  bzw. g I e i c h  h o c h  
s i n d, wi•e di,e Frachtkosten bei Benützung der Eisenbahn. 

P a  t e n t m ö b e I w a g e n ·dürfen in Hinkunft nur dann 
benützt werden, wenn dadurch keine besonderen Kosten für das 
An- und Abrollen der leeren Wagen anfallen und sich dadurch 
die gesamten Uebersiedlungsauslagen ,nicht in unverantwortlicher 
W-eise erhöhen. Vorzumerken beim Erlaß des ehemaligen Bundes-

-�nzler<1mtes vom 30. September 192i', Nr. 152.551/26 (AV d. 
· �ZD Nr. 8/192i', f.ortl. ZI. 30, Durchführungsbestimmung zu

§ 30 der RGV).

�auernhlinter 

• 

Von WALTER RODLAUER, Innsbruck 

Wie eine Mutter, die g-eboren, 
ruht nun die Erde aus, 
und tief im Frost, wie traumverloren, 
stehn Wald und Vaterhaus. 

Der Wind sucht nach dem Spiel der Aehren 
längst fiel im Sensensang 
ihr g-oldnes Haupt. Zu Gottes Ehren 
verhallte letzter Ernteklang ... 

Und doch ist nur ein Schein dies Ruhen. 
Schon wird erneut die Erd' 
zur Mutter - und auf flinken Schuhen 
werkt man an Hof und Herd. 

Im bunten Lotto 

des Lebens 

einen Treffer zu haschen, ist nach Schillers Meinung 

das Streben der meisten. - Wir bieten Ihnen durch 

unsere Lebensversicherung die Teilnahme a� einer 

LebenslDtteri_e an, bei der es keine Nieten gibt. Sie 

selbst oder Ihre Hinterbliebenen bekommen Ihren Ein­

satz zurück, wenn Sie eine Lebensversicherung ab­

schließen, wie wir sie empfehlen. Erkundigen Sie 

sich - ganz unverbindlich - darüber, rufen Sie uns, 

wir stehen gern zur Verfügung. Wiener Städtische 

Versicherungsanstalt, Wien 1, Tuchlauben 8, Geschäfts-

stellen im ganzen österreichischen Bundesgebiet. 

-
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Die Anderungen und Ergänzungen 
im Strafverf ahrensredlt 
durch die Strafprozeßnovelle 1952 
Von Gend.-Oberleutnant Dr. EDUARD NEUMAIER 

Geridarmeriezentralkommando 

a) Einleitung 
. Anläßlich der Beratungen des Bundesfinanzgesetzes 1952 im

Finanz- und Budgetausschuß des Notionalrates wurde auf die 
Dringlichkeit einer Reform des Strafverfo-hrensrechtes hingewiesen 

· da schon seit längerer Zeit verschiedene, zum Teil sehr weit� 
gehende Wünsche und Vorschläge zur Ergänzun_g und _Er­
neuerung des Strafverfohrensrechtes an das Bundesministerium· für 
Justiz herangetrogen wurden. Di,esen Wünschen konnte aber 
nur soweit entsprochen werden, als ohne Mehraufwand an Ver­
woltungsar?eit · und Kosten einige unbefriedigende Regelungen 
durch g-ee1gnetere ersetzt werden konnten. Hier ist besonders 
hervorz,uheben, doß der Justizausschuß des Nationalrotes in 
seinen Sitz,ung,en vom 17. Juni und 8. Juli 1952 eine E r w e i -
t e r  u -n S_ de� Regierungsvorlage zur Strof.prozeßnovelle 1952 für
notwend1_g hielt und sich bei der A:bfassung des Antrages an 
den Nationalrat hauptsächlich von dem Gedanken leiten ließ,
doß vor.erst die österreichische Strafprozeßordnung, Amtliche 
Samml�ng N_r. 1, mit der geltenden Rechtsordnung in Einkla.ng 
zu bringen 1st, -um die vom Bundesministerium für Justiz vor­
berei�ete W i e d e r  v e ,r I a u  t b a. r u n g der Strafprozeßordnung,
.Amtliche Sammlung Nr. 1, durchführen zu können. Diesem
Zwecke dienen vor allem die Bestimmungen des Art. 1 Z. 1 
und 9 lder Strofp-rozeßnovelle 1952, BGBI Nr. 161. 

b) Aende�ungen und Ergänzungen der Strafprozeßordnung, · 
Amtliche Sammlung Nr. 1 ' 

Im A r t i k e 1 1 Z. 1 und 9 der Strafprozeßnovelle 1952,
BGBI Nr. 161, wird der rechtliche Widerspruch zwischen den 
Bestimmungen _des § 5 1:,bs. 3 der Strafproz,eßordnung und des 
§ 28 Abs. 1 d.es Ehegesetzes beseitigt. 

P,-er §
. 
5 der Strafprozeßordnung lautet: 

1. Die strafgerichtliche Unter�uchung und Beurtei Jung er­
streckt sich auch auf die privatrechtlichen V o r f r a g e n tl. 
. 2. A� ,das ijber eine solche ergongene Erkenntnis des Zivil­

richters 1st der Strafrichter soweit ,es sich um die Beurteilu111g 
der Strafbarkeit des Besch�ldigten handelt, nicht gebunden. 
. 3. Nur wenn die Vorfroge die Gültigkeit einer Ehe betrifh, 
1st _das _Erkenntnis des hierfür zuständigen Zivilrichters der strof­
gerichtlichen f:ntscheidung . zugrunde zu legen. Ist ein solches 
Erk�_nn�nis noch nicht ergangen, dle Verhandlung aber bereits 
anhang1g, oder hat der Str0frichter selbst eine solche ver­
anlaßt, weil sich Totsachen ergaben welche von Amts wegen 
zu �erücksichtigendes · Ehehindernis begründen: so ist di,e Ent­
scheidung des zuständigen Zivilrichters abzuwarten und nötigen­
folls auf deren Beschle1:migung zu dringen." 

Der § 28 des Ehegesetzes vom 6. Juli 1938, Deutsches 
Reichsgesetzbl,m I S. 807 (Kundmachung GBIOe 1938, 244) 
lautet: 

"1. Ist eine Ehe auf Grund des § 23 dieses Gesetzes nich­
tig, so ka.nn nur der Staatsanwalt die Nichtigkeitsklage er­
heben. 

2. fn allen übrigen Fällen der Nichtigkeit kann der Staats­
anwalt ,und jeder der Ehegatten, im Folie des §: 24 ouch der 
Ehegatte der früheren Ehe die Nichtigkeitskloge erheben. Ist 
die Ehe aufgelöst, so kann -nur der Staatsanwalt <:lie Nichtigkeits-
klage erheben. , 

-�- Sind beide Ehegatten v-erstorben, _so kann eine Nichtig-

keitsklag,e nicht mehr erhoben werden." 
Die Vorschrift des § 5 Abs. 2, daß das Er-kenntn1s . des 

Zivilricht-ers über di·e Gültigkeit einer Ehe der strafgench_t­

lichen Entscheidung zugrunde zu legen ist, gilt nur, wen� die 

Gültigkeit einer Ehe eine V o rfr a g e  für die Entscheidung 

des Strafgerichtes bildet. In a.U.en anderen Fällen hatte nach d�r 

allgemeinen Regel des § 5 Abs. 1, der Strafrichter s� lbst d1-e 

Vorfrage der Gültigkeit der Ehe zu lösen. Di-e Vorsc_hnft -�ollte 

Kollisionen v-erhüten, die sich sonst zwischen Urteilen oSter-

1 Anmerkung: Vor- (P,iijudizial-) Fragen sind Fragen, von deren Beant­

wortung die Entscheiduni der Hauptsache ganz oder zum Teil abhängig ist. 
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r-eichischer Zivil- und Strafgerichte über Eherechtsfragen, ins­
besonder-e wegen der dem Eheprozeß eigentümlichen Beweis­
regel des § 99 ABGB, leicht ergeben konnten 2• 

Die Bestimmung des § 5 Abs. 3 der Strafproz-eßordnung 
sta�d desw�gen mit dem geltenden Eherecht in Widerspru'ch, 
""'.,eil e� keine vo� Amts wegen zu berücksichtigende Ehe­
hindern!_sse_ mehr g!bt.. G�mäß § 28 Abs. 1 des Ehegesetzes 
kann namlich Ehenicht1gke1tsklagen teils nur der Staatsanwalt 
teils dieser oder einer der Ehegatten, im Folie einer Doppeleh� 
auch der Gatte aus der früheren Ehe erheben. Sind beide 
Ehegatte_n verstorben, so kann die Gültigkeit der· Ehe über­
haupt nicht mehr vom Zivilgericht überprüft werden. Dem Straf­
gerichte fehlte daher die Möglichkeit ein Erkenntnis über di,e 
G_ül_tigk�it einer �he zu erzwingen, da Nichtigkei:tsgründe vom 
Zivilgericht nur uber Klage zu beurteilen war·en und wie er- •
wähnt, .unter Umständen überhaupt nicht aufgegriffe� werden �
konnten. 

Entsprechend pen lnkntionen des Jusbizausschusses des 
Nationalrates ':"ar daher die Beseitigung dieser rechtlichen Dis­
krepanz nur 1m Wrege der Gesetzgebung mögl•ich. Im Bericht
des Justizausschusses wird a.usdrücklich darauf hingewiesen daß
die Bereinigung des Widerspruches zwischen § 5 Abs. 3 der
Strofproz-eßordnung und dem geltenden Ehegesetz .nur deshalb 
beantragt wurde, weil der Wied-erverlautbarungstext der "Oester­
r::ichi�chen Strafpr�zeßordnung 1945, Amtliche Sammlung Nr. 1" 
fur die n e u� W1ederverla·utbarung bindend ist. Der Ausschuß 
war der Meinung, daß der Widerspruch om besten dadurch 
behoben werde, wenn künftig der dritte Absatz im § 5 der
Strafprozeßordnung entfällt. Gründe, Urteile der Zivilgerichte 
ü,ber die Gültigkeit einer Ehe im Strafverfahren künftig anders 
z.u_ b�ha�deln,. �ls die. übrigen zivilgerichtlichen Urteile, zum 
Be1sp1el uber die Bestreitung der ehelichen Geburt, wurden nicht 
gefunden. 

Die Aenderung des § 371 Ab9. 2 der Strafprozeßordnung 
(Artik-el 1 jZ. 9) dient nur der Anpassung an den Entfall des 
§ 5 Abs. 3 der Strafprozeßordnung. 

Im A r t  i k re 1 1 Z. 2 bis 4 der Strofprozeßnovelle 1952 
BGBI Nr. 161, wurde dem Wunsche des Anwaltsstandes entspre: 
chend v,erf.ügt, doß sich Rechtsanwälte im Strafve-rfa'hren vor 
Gerichtshöfen durch Rechtsanwaltsanwärber vertr,et,en lassen kön-
nen, die _no_ch, nicht i1n. die Vrerteidigerli•ste eungetra-g,en si1nd. Fü

�das schw1rerJge und wichtige V,erfia!hren vor dem Geschwornen 
gericht 'Und dem Volksgericht sowi,e den Oberlandesgerichten und · · 
dem Obersten Gerichtshof verbli,eb die Vertretung jedoch dem 
Rechtsanwa.ft. Di-es aus der Erw�gung, daß das j=;ehlen eines 
Rechtsmrttefz,uges ei-n Str<1fverfahiren vor einem Standgericht oder 
Volksgericht stets zu einem schwi1erigen ,macht. Im soge:nonnten 
Vorverfahren ist di,e Vertretung durch den R-echtsanwoltsanwärter 
stets z·ulässig; hiervon ist auch das Vorv,eirf,ahr.en in reiner vor das 
Volksgericht gehör.i,gen Strafsach-e nicht ausgenommen_, do di,eses 
Verfahr-en vom ordentlichen Geridit durchgeführt wird. Für 
Sthöffeng,erichtsv-erha,ndl-ungen werden besondere Eigenschaften 
des Rech�sanwa,ltsanwärters g-efordert. Die Regi.erungsvorlage zur 
StraJprozeßnov,elle 1952 führt als rechtspolrtischen Grund für 
di,ese Maßnahme die beträchtliche Belastung des Anwaltsstandes 
mit Amts- und Armenv·erteidi.gungen a-n, so daß d'i,e Minderzahl 
der in di,e Vertei·digerl'iste Eingetragenen unter Umständen duch; 
die Stellung der Beschuldigten (Angeklagten) beeinträchtigen 
könne. 

Di,e neuen Bestimmungen der §§ 45a-, 50 und 236 der Stra,f­
prozeßnov-elle 1952 dienen der Anpassung derr erweiterten 
Vertretungsbefugnis dn das ursprüngliche Strafverfahrensrecht. 

(Fortsetzung auf Seite 18) 

2 Der § 99 des ABG vom 1. Juni 1811', JGS Nr. 946, loutet: 

"Die Vermutung ist imm0r für die Gültigkeit der Ehe. Das angeführte 
Ehehindernis muß also vollständig bewiesen werden, und weder dds über­

einstimme:ncle Geständnis beider Ehegatten hat hier die Kraft eines Beweises, 

noch kann darüber einem Eide des Eheg<1tten stattgegeben werden." 

Die Aufklärung des Verbrechens 

von Mühlb_ach am Hochkönig 
(Bericht) 

B:.�ta_ler Sexualmord in Mühlbach am Hochkönig - Fünf­
z-7hnJahrige vergewalti,gt, erwürgt und in den Boch geworf.en. -
D1-e Tat geschah i-n -unmittelbarer Nähe des Heimes der Ermorde­
ten. So und ti1hnlich lauteten die Schlogzeilen der Tagesze-itunge,n 
in den Maitagen des Jahres 1951. Was war geschehen? - Am 
Rande des idyllis,chen Gebirgsdor�s Mühlbach om Hochkönig 
�ntdeckten am_ 22. Ma,i geg-en halb sechs Uhr früh zwei Frauen
in dem schmalen Rinnsial 9es Ackerlgrabens nächst dem soge­
nannt-en Emil-Stollen ei,ne reglose, menschliche Gestalt. Schneirl 
dav<?n verständigte Berga,rbeiter erstattet-en dem Gendarmerie, 
postenkommando Mühlbach Meldung. Die ouf dem Tatort ein­
getroffenen Gendarmeri,ebeamten fanden eine mit dem Gesichtt 
dem �asser zugewondt-e Lei,cne eines jungen Mädchens, welche 
a�s die noch nicht fünfzehn Jahre alte Johanna Brandauer agnos­
ziert werden konnte„ Die sofort intensiv eihsetzenden Nachf.or­
schungen und eine unermüdliche, pausenlose Kleinarbeit der mit 
dem Fall betrouten Erhebungsbeamten im Zusammenwirken mit
den zustä,ndigen Gendarmericedienststellen führten schon na.ch, 

• 
w�nigen Tagen zu greifbaren Erf.olgen. Die Pr.esse verfolgte mit 

1 großtem Interesse die T;:ttigk,ei-t der Genda.rmeri,e und om 16. Juni 
korint� sie berichten, daß die lndizienbeweiskette gegen den mitt­
lerweile verhafteten Verdächtigen so weit gesch,lossen sei daß 
er zu einem erst�n Teilg-eständnis gebracht werden konn�e'. 

"Es ist mögHch,, daß ich der Täter bin", so begann der ver­
haftete Mörder August Hder s,ein umfo-ssendes Geständni-s und 
einen Tag später w�r es so wiei�, d<1ß das <1ufsehenerr-egende 
Verbr.ech,en von Mühfbach· restlos geklärt und v,ollklommein 
rekonstruiert werden konnbe. Der Täter schilderte folgender­
maßen den Hersaing der Ta:t: "ldi. habe Johanna Bra;ndauer ,3m 
17. Ma,i vom Seihen a.us kennengdemt, ols ich im Kupferberg­
werk von Mühlb<1ch .um Arbeit vorspr,a,Q1. Am 21. Mai sah ich sie 
wiieder am Baihnhof Bischrofsnofien, ols si-e den Au�obus nach 
Muhlbach besti,eg. ldi machte die Fahrt auf dem Res,erverad des 
Wagens mit. Beim Heimweg holte ich J.ohanna auf der Werk­
straße ein. Es e,11twickelte sich ein kurz-es Gesprä,ch, hiera-uf 
beg fei•tete ich sie. Im Ver lauf des W.eges spra;chen wir bdang­
lose Dinge. Kurz VtOr ihrer Behausung for.derte ich sie auF mit
mir d_ie bewa,lc/�te _Anhöhe links der Stroße hinaufzust:igen, 
was s1-e _auch ta-t. Wir haben niema.nclen ges-e'hen oder gehört."
Donn sch1fderte der Unhold a,m Tatort an Hand einer Puppe, wie 
er das noch ·unberührte Mädchen bnutal vergewaltigbe. Als Jo­
h,a,nlld Si;:hmer�ensschrei,e aussti,eß, würgte er sein Opfer am
H_als. Das Madchein verlor dds Bewußtsei:n und begann zu 
rocheln. Nun -erst ließ er na,ch sei•nen Ansaben von seinem 

. Opfier und ergriff di•e Fluchrt:. Joha1rma Brandouer dürfte dann 
• noch einmal zu si,ch gekommren sein und in 'halb benommenem 

,. Zust:and i-n den Ackert-graben gestürzt ,und ertrunken sein. 
Vor einer qeschwor-enenger:.Chts-Session des Landesgerichtes

S�lzburg fand d1,eses furchbba1r,e Verbrechen eine gerechte Sü•hne.
Die Geschwor,en.en bej-aht,en eirnstimmig �•lle an sie g,erichteten
Ho:uptfrag-en und fällten einen klar.en W.aihirspr.uch,· daß der 
Angeklagte in sechs Rallen Mädchen geschändet f.n vier Fällen
zu· schänden versucht und in ei,nem Fall Notzucht mi,t tödlichem 
Ausgang verübt habe. Das Urteil für August Hofier lauitete c1u•f
lebenslänglichen schweren Kerker. 

D<1nk der rastlosen und dlufopf►?rung-svollen Arbei't der mit 
der Aufklärung dieses Verbrechens betra;uten Gendarmeri,ebeam­
ten unter der _  Leitung des Komma:ndan'ben der Mordgruppe der 
Erhebungsabteilung des Landesgendarmeri,ekommandos für Salz­
burg, Gendarm�rüebezirksinspektor Johann Russ>inger, konnte 
d1,eses fur0tbare _ Verbrechen i,n kürz,ester Zeit restlos geklärt 
und der Tat-er seiner gerechten Straf,e zugeruhrt wierden. 

Bild 11 Unter dieser Brücke wurde die Leiche entdeckt. 

Bild 2: So wurde die 15jährige Johann• Brandauer Im Bache liegend tot auf­
gefunden. 

Bild 3: Der Täter August Hofer schildert im Beisein des Gerichtes noch· 

einmal den Hergang der Tat. 

Bild 4: An Hand einer Puppe demonstriert Holer, wie er mit seiner linken 

Hand Ober den Mund der Brandauer bis zu Ihrem Halse gefahren 

sei und sie auf einmol zu röcheln begonnon hätte. 
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LIKÖRE 

(Fortsetzung von Seite 16) 
Im A r t 1i k ,e 1 1 Z. 5 der Str-0fproz-eßnovelle 1952 wurde 

ein im Jahre 1945 begang•ener Redaktionsfehl,er behoben. Die 
Z. 1 -des § 260 der Strofproz·eßordnung in seiner ursprünglichen 
f�ssung erhielt ihr,e Texti,erung durch § 13 Abs. 2 der Verord­
nung zur Vereinfachung der Rechtspflege in den Alpen- und 
Dona-ur,eichsgauen vom 19. Au.gust 1942, . Deutsch,es Reichs­
gesetzblatt 1, Seite 527. Durch d-0s Gesetz vom 12. Juni 1945, 
StGB! Nr. 26, über diFe Wi,ederherstell.ung des österreichischer.i 
Stiafprozeßr ·echtes, wur-de diese Verordnung aufgehoben; gleich­
z-eitig wurden dctnn die durch' die Verordnung geänderten Be­
stimmung,en der Strafprozeßordnung in der Eassung vom 13. März 
1938 wi,edlerhergestellt. In di,e mit Gesetz-eskraft ausgestattete 
Wioederverldutba,rung der Strafprozeßordnu•ng im Jahre 1945 
wurde di•e Z]fFer 1 des § 260 v,e<rs,ehentlich in der durch die 
erwähnte Verei-nfachungsve<rordnung geschaffene Fassung aufge­
nommen. Wi·e d:ie Reg.i,erungsvorlage dazu ausführt, wurde die 
Neufassung durch die Strafprozeßnovell,e 1952 deshalb vorgenom­
men, um für di,e in Kürze zu v,er.ansta-ltende Wiederverl-aut­
barung der Strafprozeßordnung die Mögl.ichkeit richtiger Text-
gestaltung zu schaff.e11. 

Der A r t1i k,el I Z. 6 b i s  8, 11 un d 12 der Strafprozeß­
novelle 1952 br.a<hte eine Vier,einfach:ung des Rechtsmittelver­
fahr-ens ,und di,e Beseiti.g,Üng einer bisher bestehenden unbill'igen 
F-ormenstr-eng-e. 

Nach den §§ 285 Abs. 1 s, 294 Abs. 2 4 und 467 5 Ab
_:
· 1 

(§ 489 Abs. 1 Z. 2) 6 der Str.afprozeßordnung in fhrer ursprung-

3) Der § 285 Abs. 1 der Strafprozeßordr.ung in seiner ursprünglichen 
Fassung lautete: 

"(St. P. N. 1912) (1) Der 'Besd1werdeführer hat das Recht, innerhalb acht 
Tagen r1ach der Anm,ddung des Rechtsmitte ls und sofern er vor oder bei 
derselber, eine Absc�rift des Urteils verlar1gt ho.t, nach der Zustellung eine 
Ausführung seiner Beschwerdegründe bei dem Gerichte zu überreidien, die 
ir, zweifacher Ausf<?rtigung vorzu legen ist. Er muß entweder in dieser Schrift 
oder bei Anm<?ldung seiner Beschwerde die Nichtigkeitsgründe einzeln und 
bestimmt bez.eichnen, widrigens auf seine Besdiwerde von dem Oberst:1n 
Go,richtshofe keine Rüd<sicht zu no,hmo,n ist. Hat er ei,ne _Beschwerdefrist 
innerhalb der g€Setzlid,en Frist überr-eicht, so ist diese lbe seinem Gegner mit 
dem Bedeuten mitzuteilen, daß er binn�n acht Tagen seine Gegenausführungen 
überreichen könne. 

(2) Nach Ueberr,eichun_g dieser Ge.genausführung odo,r nach Ablauf der 
hierzu bestimmten Frist sind alle Akten an den Oberst-en Gerichtshof ein• 

zusenden, welcher darüber zu entscheiden hat." 
') Der § 294 Abs. 2 der Strafprozeßordnung in so,inu ursprünglichen 

Fassung lautete: 
. "(St. P. N. 1912) (1) Die Berufung ist innerhalb do,r im § 284 beze,ch­

nete,n Frist beim Gerichtshofe erster Instanz anzumelden. Sie hat nur dann 

�uFschiebende \Y/irkung, wenn sie gegen die Strafort ger:ichtet ist, oder wenn 

der Angeklagt-e, insofern sie gegen das Strafmaß gerichtet ist, nicht selbs1 

die St-rafe einstwei len antreten zu wollen erkldrt. 
(2) Der Beschwerdeführer hat das Recht, innerhalb acht Tagen, nach 

der Anmeldung do,s Rechtsmittels und, sofern er vor oder bei dersel,be,n 

eine Abschrift des Urteils ver langt ha,t, nach der Zustellur,g eine A
d

t1s.-

f b • d G 'cht zu überreichen, 1e Führung der Gründe seiner Beru ung e1 em en e 
_L ·f 1 . E ß tweder in dieser Senn t 

in zweifacher Ausf.ertigung vorzu egen 1st. r mu en .. nd 
ocler bei der Anmeldung die Umstände, welche dio, Berufung be9,'u 

h 
e
f
,r, 

'd . f . B ufung vom Gericnts O" 
sollen bestimmt ang.eben, w1 ngens au seine er 

1.L 1 

•• _,. •• L h · st D.ie Anmeldung, we c.ne 
zweiter Instanz keine Ruu,;s1ait zu ne men 1 . 

A f„h h"I d d' chtzeitig eingebrachte us u rung 
die Berufungsgründe ent a t, o er i� re, 

ß r binnen acht Tagen 
ist dem Gegner mit dem Bedeuten m1tzutet len, da , e _ 

seine Gegenausführung überreichen könne. 
.. der nach Ablauf der 

(3) Nach Ueberr<?ichung dieser Gego,nausfuh
�

ng
ch� hofe zweiter Instanz 

hierzu bestimmten, Frist si.r,d allo, Akten _dem 
••ff 

er
;l.ch,er Sitzung nach An­

vorzulegen, der über die Berufung in nicht O en 1 

hörung des Oberstaatsanwaltes entscheidet." 

Strafprozeßordnung in seiner ursprünglichen 
L) Der § 461 Abs. 1 der 

Fassung lautete: · 
R ..1.t ·nnerhalb 

Der Beschwerdeführer hat das eu, ' ' 
d "(St. P. N. 1931) (1) 

f d soferne er vor o er 
acht Tagen nach du Anmeldung der Beru uns, un 

.L d Zus•e l fung 
.L ' d U t . 1 verfar,gt hat, nam er • 

bei derselben eine Absu,riet es r e, 5 
B • ksgerichte zu 

eine Ausführung der Gründe seiner Berufung bei dem ezir 
uer 

überreichen u-nd allenfa lls neue- Tatsachen oder Beweismittel unter gend 
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liehen Fassung begann die F r  i s t zur A u  s f ü h r u n g einer 
N i c 'h t i g k e i t s b e s  c h w e r d ,e oder B e r u f u n g grund­
sätzlich m i t  der A n m e l d u n g  d-e s  R,e cht s m i t t els; nur 
wenn der Beschwerdeführer die Z.ust-ellung einer Urteilsabschrift 
begehrt hat, lief die Ausführungsfrist von der Zus�ellung der 
Urteilsal;ischrift an. 

(Schluß folgt) 

-Angabe al ler zur Beurteili,ng ihrer Erheblichkeit dienenden Umstände an­
zuzeigen. 

(2) Er hat entw0der bei der Anmeldung der Berufung oder in der 
Berufungsschrift ausdrücklich zu eirklären, durch welche Punkte des Erkennt­
nisses. (§ 464) er sich beschwert finde und we lche Nichtigkeitsgründe er 
geltend machen wolle, widrigens auf die Bzrufung bzw. auf Nichtigke-its'­
gründe vom Gerichtshofe erster Instanz keine Rücksicht zu nehmen ist. 
Doch steht es der Berücksichti5un9 eines deutlich und bestimmt beze.ich n-eten 
Beschwerdepunktes oder Nichtigkeitsgrundes nicht entgegen, daß sich der 
Beschwerdeführer in der gesetzlid,e,n Benennung vergr,iffen hat. 

(3) Die zugunste:r, des Angek lagten ergriffene Berufung se6en den 
An�pruch über die Schuld enthält auch die Berufung gegen die Straf- • 
bemessung. � 

(4) Geschieht die Anmeldung der Berufung mündlich, so hat der Richter, 
welcho,r das Protokoll hierüber aufnimmt, den Beschwerdeführer zur genauen 
Angabe de,r Beschwo,rdepunkte besonders aufzufordern und über die Rechts­
folgen der Unto,rlassung dieser Angabe zu belehren. 

(5) Eine verspätete Berufung oder Berufungsausführung ist vom Bezirks­
gerichte zurückzuweisen." 

6) Der § 489 Abs. 1 der Strafprozeßordnung in seiner ursprünglichen 
Fassung lautete: , 

"(Strafrechtsänderungsgesetz 1934) tür dio, Rechtsmittel gegen die Urteile 
des Einzelrichters im vereinfachten Verfahren gelten dem Sinne nach die 
Bestimmungen der §§ 280 bis 296 mit folgenden Abweichungen und Er· 
gdnzungen: 

1. Die Beteiligung eines nach dem letzten Absatz d�s § -186 aus· 
geschlossenen Einzelrichters an der Hauptverhandlung begründet Nichtigkeit 
nach § 281 Z. 1. 

2. Do,r Nichtigkeitsgrund des § 281 Z. 6 liegt auch da,nn vor, wenn 
der Einzelrichter mit Unrecht das vereinfachte Verfahren für , . .mzulässig 
erklärt hat (§ 488 Z. 10). 

3. Hebt der Oberste Gerichtshof das Urtei l des Einze lrichters auf, 
weil es wegen , Unzulässigkeit des vereinfachten Verfahrens nichtig ist 
(§ 483 Abs. 4), so verweist er die Sache an den Gerichtshof erster 
Instanz. Dieser veranlaßt dio, Einleitung des gesetzlichen Verfahrens (§ 486 
Abs. 2). 

, 4. Wird der zum Nachteil des Ang,ek lagten wegen des Ausspruches über
a, die Strafe ergriffenen Berufung stattgegeben, so kann die Strafe gleichwoh�. 

nicht über das in der Z. 8 des § 488 angegebene Maß erhöht werden.," :::; 

Die Illustrierte Rundschau der Gendarrr.erie erscheint o,ir,mal monatlich. Nach­
druck, auch auszugswo,ise, nur mi,t Zu,timmung der Redaktion. Teständerungen 
bleiben vorbehalten. Im Falle höherer Gewaft besteht kein Anspruch auf 
Liderur,g oder Rüd<erstattung beiiahlter Bezugsgebühren. Gerichtsstand Wien. 

Herausgeber: Go,ndarmerie-Oberst Dr. Ernst Ma y r. - Eig„ntümer und Verleger: 
Il lustrierte Rundschau der Gendarmerie. - Für den Inhalt verantwortlich : 
Ge.nd.-Major Ferdinand Käs. - Alle Wien III, Hauptstraße 68. - Drud<: Ungar­

Druckere'i, Wien III, Ungargasso, 2. 

J-�wuL(l}�
WIEN 111, HAUPTSTRASSE 68 

Telephon U 17 5 65/14 

Postsparkassenkonto 31.939 

/\NZE/ GEN/\NN/\HM E: Werbeleiter Karl 
Bauer, Wien VIII, Josefstädter Straße 105 
Telephon )\ 29 4 60 

• 

._ 

-MOBEL
EIN NEUES ANGEBOT: 

SCHLAFZIMMER „IDEAL" 
Vollrundbau, Edelfurniere 

3590.- S 3730.- S 3880.- S 
�ro-s �n-s «oo-s 
Es gibt kein besseres Zimmer zum gleichen Preis 
Wohnzimmer 3980.- S, Schrank 3tlg.Vollbau 1760.- S 

MOBE LHAUS SCHUH & CHYLIK 
WIEN VIII, BLINDENGASSE NR. 7-12 1 Auto-Provinzversand / Zahlungserleichterungen 

Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

1---

Möbelhaus 

August Czinege 
GRAZ, nur Annenstraße 38 

Telephon 95 1 15 

Große Auswahl in schönen 

und pre i s w e r t e n  Möbeln 

sowie Te ilzahlu n g  und 

H.a u s r a t s c h e. i r. e 

1 

METALLKAPSEL- UND KORKENFABRIK; 

VICTOR PERRY 

Wien III, Ungargasse 59-61 

Tel. U 11 2 67 

KORKE ALLER ART 

J 11o�u.s �tf[§D �[§�c« 
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 19-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

' 

Nie miid 

wirst Du mit 

Skischuhe, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den 
S p ortsc h u h-F ach werkstä tte n 

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachg eschäften erhältlich! 

DER SPEDITEUR · /IHRES VERTRAUENS• 

;Jntematio"ntJf'e T1d1tSJJ(J,t/-«-/J1ethttus- l'.J'es.

WIEN 
J/l,Hi11te,e lollt1mtsstr.1Tel:111�-HO.f'erte
Teleqr.Adr..-ROH6EIIRI& fernschreib.,01-/791/ 

l-lH1%
fttinertlrttttell !e/eplttll!:!-!1-l!/ll 
Teleqdtlr..-RO/lu!IIR/6 ferr;scheib.:01-l!6 

SALIBUR6 
Jlarl11s !dlilamtr.,1 Tel. :ll-1-o!/ol 
TeUdr.:ROIIGEHRIG fernschreib.,Of-68� 

INNSBRUCK 
tlft:rria-71te?e:iel'lsfl'. 51 lel:fJ'-l'JJ'el'ie.le! lfdr. ·R0/16//IR/6 femscl!rei&·O.f-ffJ6
1'',·zt· York 
Montreal 
Toronto 

Täglicher Bahnsammelverkehr und 

LKW-Dienst nach allen Orten 

OSTERRE CHS 
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A KT IENGES E L L SCHAFT 

({}ellllUIJIPß 7i0� gi.Leh'-el(mduer- 1 

MÖBELV EBKAUF: WIEN VI,M.ABIAHIL FEB STRASSE 31 

(VI, C A P I S T B A N G A S S E 10) TELEPHON B 20405, B 22401 

WEITGE H END E TE I LZA H LU N G S MOG LI CH K E IT 
KO S TENLO SE BE RAJUNG D U R CH GE S CH ULTE AR CH I TEKTEN 

BESORGEN S I E

BI LLI GST 

UND BEI 

BESTE R QU A LITAT 

NU R BEI 

UNSE REN 

INSERENTEN 

Für Exekutiv-Beamte 3 °10 Rabatt 

Gendarmerie-General Dr. Josef Kimmel 
schreibt: 

... willkommene und wertvolle Bereicherung der Fachliteratur ... 

Das österreichische Polizeirecht 
Mit einschlägigen Vorschri�en und erläuternden Bemerkungen 

sowie einem Sachverzeichnis 

H erausgegeben von 
. Dr. Willibald Li�hr und Dr. Albert Markovics 

Sektionsrat Im BM. f. Inneres Ministerialrat im Bundeskanzleramt 

1. Teil
Polizeibehörden u. Sicherheitsorgane 

80, 560 Seiten. Brosch. S 53.60, Ganzleinen geb. S 63.-

II. Teil
Materielles Polizeirecht (in 2 Bänden) 

Erster Band: 8°. 126 Seiten. Brosch. S 91.-, Ganzleinen geb. 106.- S 
Zweiter Band: so. 508 Seilen. Brosch, S 96t20, Ganzleinen geb. 112.- S 

D er 1. Teil umfaßt Organisation und Wirkungsbereich der Po­
lizeibehörden und Bundessicherheitsorgane. D er I I. Teil ent­
hält alle einschl;igigen Gesetze, Verordnungen und Erlässe in 
ihrem geltenden Wort1aut und mit zahlreichen für die Praxis 

wichtigen Anmerkungen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 
Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 i----------------------' 

�O>¼O das formschöne, ideale Hartholzschlafzimmer 

FIXI I in Buche, hell und dunkel mattiert . 
FIXI II in Eidie, hell und dunkel, Rüstern mit Nuß 
FIXI III in Nuß und Birne, Hod,glanz 

. S 3950.­

mattiert S 4250.­

. S 4850.-

6teilig, samt Spiegel und Glas, einschließlid, Zustellung. Freie Zuste.llung ist nur für Land und Stadt Salzburg 
vorge5ehen. Bequeme T eilzahlungsmöglid,keit. 
Besichtigung und Bestellung im Betriebsgebäude der 
Allein-Herstellerfirma Großtisdilerei Jäger, Saalfelden, T � 1. 154, und bei 
Möbel-Sarten, Salzburg, Nonntaler Hauptstraße 92, Tel. 26 2 46 u. 29116 
Autobus „F", H altestelle „Zipflwirt" 
fllr die gesamte Exekutive Sonderangebote 

1 .

FIXBLANl{WERK ALOIS GUBERT 
Telephon 75 9 52 

chem.-techn. Fabrik 

Hein. Ulbrichl's Wwe. 
Gesellsdtoft m. b. H. 

Preßsfoffwerk und Mefallwarenfabrik 

Kaufing bei Schwanenstadt 

Wiener Bü r o: 

Wien XIV, Penzinger Sfroße 17 

c,c.J:I , 

Uniformknöpf e und Abzeichen 

i n  schönsfe r Ausführu n g  

Die Konsumgenossenschaft 

Ob 
. // 

„ erste,er 
in Bruck a. d. Mur 

mit ihren 
1 45 Abgabestellen in den politischen

Bezirken Bruck a. d. Mur und Leoben bietet allen 
Konsumenten die Möglichkeit, ihre(Einkäufe im 
Konsum zu besorgen. 

Innsbruck, Leopoldstrafie 65 

MARMOREK 
& Co. 

Ko h I en ha n d el s gesell­

s chaft m. b. H. 

Wi en• 1, Bö sen do rfe r st raße 2 

U 46 5 95 Serie 

II . • • r===ir"': 

- �p
LADET SIE ZU EINEM UNVERBINDLICHEN BESUCH 
DER GROSSTEN MOBELSCH AU VON LINZ-URFAH R 

HERZLI CH ST EIN 

lle� 
LINZ. URFAHR 

AN DER DONAUBR□CKE UND FREI STAD TER STRASSE 2 
WENN MOBEL - DANN REISINGER 

MASSCHUHE 

FEINSTEN 

G E N R ES 

OBEIIAANN 
SPEZIALIST IN 

UN I FORM- UND 

REITST IEFELN 11.Jle orthopiidischen Arbeiten Wien IV, Rainer g a s s e 14 
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Wiener 

Rathaus·keller 
TREFFPUNKT DER GUTEN 

GESELLSCHAFT 

OTTO KASERER 

Ool-<o ���.��,������ 
Rest a u r a n t In der 

Bösendorlerstraße 

K a 11 e e h a u s mit 
eigener Konditorei 

freizügige Selbstbe• 
dlenungshalle 
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KÄRNTNERSTRAS SE 61 SEHENSWÜRDIGKEIT WIENS TEDDY-BAR 

J 0 H. B U K 0 W A N S K Y 
Drahfgitler, Siebwaren u. Metallmöbelfabrik 

Ges. m. b. H. 

L I N Z a. d. D O N A U 
Landstraße 53, Wr. Reichsstraße 131 

GRUNDUNGSJAHR 1640 T
i

:LEPHON 22396. 22397 

LI E f ER PRO GRAMM: Komplette Einfriedungen / Draht­
geßechle aller Art / Drahtwaren, Siebe und Reulern / Stahlrohr­
möbel, verchromt und lackiert / Spilal!\cinrichtungen / Bclfeinsülze / 

Kinderwagen / Matratzen / fischcreigcräle 

Büromöbel-Grol3tirchlerei 

Rlois. f;öftnger 
II., Obere Donou�ro�e 13 
Tel. A ·46 016 

NORICUMWERKE CLESS 

Zahnräder und Getriebe 

GRAZ 

C. TRAU
TEE- und RUM­

IMPORT 

Spirituosen- und Frucht-
säfteerzeugung 

Wien 1, Wildpretmarkt Nr. 7 
Telephon U 22 3 88 

von 

J{.a.t1.l.et & Ce,.. 
Fischgroßhandlung, GRAZ, Annenstra6e 47

Telephon 79 31 

Defoil-Verkaufsslellen in Graz: 

Fischhalle Kaiser-Josef-Plafz, Tel. 62 59 
Spezialgeschäff Neutorgasse 16, Tel. 77 68

Spezialgeschäft Annensfra6e 47, Tel. 79 31 

Verk11ufss{elle Lendplatz 

KRAFT U. WARME G. m. b. H. 
Installationen von Wasser-Elektro-Pumpen 

Zentralheizungen und Lüftungen, 

Blitzschutzanlagen, Propangas-Anlagen 

und -Geräte. Auch Kredit. 

Propqngas-Tankstelle 

EISENSTADT, HAUPTSTRASSE 26, TEL. 724 

für die Werkstatt und fürs Heim 

GLUfflOFORffl 
DER KALTE LElffil 

Chemische Fabrik 

Wilhelm 
Neuber A.G. 

Wien VI, Brüd1engasse 1 -� 
Telephon B 27 5 85 

Fahrräder, Fahrradteile 

größte Auswahl für Sport und ,Touren 

Nähmaschinen 
Nähm�schinennadeln und Bestandteile-Lager 

JULIUS Ci. SORC, CRAZ 
Jakoministraße 8 

Gegründet 1921 

BATTERtE­

FABRI K 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, C.umberlandstraße 27 - Fernruf A 51 4 36 

,,J-eeadle11--" 
FISCHINDUSTRIE. GESELLSCHAFT m. b. H. 

.,,.. WIEN XX/20

NORDWESTBAHNHOF 

UNI-E RZEUGUNG SP R OG RAMM 

(f)luµik 
Baufeile zur zeifsp11renden A ufbauphysik 

n11ch Ing. Ernst Roller 
Einheitliches Stalivmaferi11l für Schule, lnduslrie 

und Forschung 
Bau(eile zur Medrnnik 
B11ufeile zur Eleklrizilätslehre 
Bauteile zur Optik 

Geräte zur Schallenprojekfion 

@Jumie 
Geräle zur neuzeillichen faperimenl11lchemie 

n11ch Prof. Dr. Ernsl H11uer 
Experimenliergeräle 
Chemikaliensätze 

Untersuchungsgeräfe 
Chemischer Laborbedarf 
Chemikalien 

!l&i 
U n ivers i ta s-Lehrmitlel-Gesellschaf{ m. b. H. 

Wien III, Beafrixgasse 32, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

,,S c h ö r il in g e r" 
OBERöSTERREICHlSCHER MOLKEREIVER BAND 

reg. Gen. m. b. H. 

G,öijto ••=l 
milchwirtschafiliche Erzeu-

gervereinigung Österreichs 

in Milch, Butler, KäJe, 

Eier, Honig und Geflügel 

3entrole: Schöding om Jnn 

Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeamfen gestellt wer­
den, verlangen nicht nur körperliche 
Tüchtigkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit. 

Wer sich für die Abschlußprüfung 
durch ein ordentliches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

�-Lehrbriefen 
für Deutsche Sprache, Geschichte und GeoM 

graphie, die den gesamten Stoff 
in leicht faßlicher Form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 
Lösungen\ bringen. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne die Verwaltung der 

AulimMLehrbrief e, Wien III, Beafrixgasse 32 
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Das führende Pelzhaus für alle: 

Pelzwerk R Ü MAN E J ß N E R Deutschlandsberg
Beachten Sie unser Ratensparbri:ch - Raten bis zu 12 Monaten 

�ür Ihre 

PHOTO DIENSTSTELLEN 

lig.a.'1.ette.11.({ütse.11, 
lig.a.'1.�tfe.tt-pa.pie.� 

in Wien und der Provinz 

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel •

Amum 
PHOTO.-KONSUM 

Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Ka rtonagestrei Fen, 

Buni- u. Dekorationspapiere, 

Tischb.dag, 

Einbreitpapiere 

. ,.:: DER "HAlBFERTICaE" FEINMAHARBEIT 

Inhaber: 

Vinzenz Dworzak, Johann Banzl 

W i e n  VI 
Capistrangasse 2 
Telephon A 33 0 81 und ß 23 2 87 

Geadiiiftazeil von 6-17 Uhr, Samstag von 8-12 Uhr 

langjähriger Lieferanl der 

Kulturinslilute, Schulen, Behörden 

und Industrie 

. . MASJARBEIT . '.,." 

ÖSTERREICI-IS i:OI-IRENDES SPEZIALI-IAUS l=ÜR DEN I-IERRN 

AUSTRIAS LEADING 

1

MEN'S WEAR STORE 

;it� 
\r�, l 11

Tcl'ICt-
voN qeR LANDSTR.ASSf 

WIEN III. LAN DSTR. 1-!AUPl'STR.. 88 - 90 

TOUT POUR MONSIEUR. 

ORIGINAL ENGLISC\lE srnm 

U 16 2 86 


